2025/2059 BV srant (3 A\

Beschlussvorlage

offentlich ST.INGBERT

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08 "Wohnen und Arbeiten
Im Stegbruch" mit paralleler Teilanderung des
Flachennutzungsplanes: Aufstellungsbeschluss sowie
frihzeitige Beteiligung gem. 8 3 Abs. 1 und §4 Abs. 1

Baugesetzbuch
Organisationseinheit: Datum
Stadtentwicklung (61) 05.08.2025
Beratungsfolge
Ortsrat St. Ingbert-Rohrbach Anhd6rung 17.11.2025

Stadtentwicklungs-, Biosphéren-, Umwelt-
und Demographieausschuss

Stadtrat Entscheidung 16.12.2025

Vorberatung 25.11.2025

Beschlussvorschlag
1. Der Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und
Arbeiten Im Stegbruch* vom 29. Oktober 2024 (2024/1507 BV) wird um die parallel
durchzufiihrende Teildnderung des Flachennutzungsplans erganzt.

2. Fur die Teilanderung des Flachennutzungsplans sollen die Durchfihrung der
friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB),
die frihzeitige Beteiligung der Behérden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2
Abs. 2 BauGB durchgefihrt werden.

3. Fur den Bebauungsplan Nr. 12.08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch" wird die
Durchfiihrung der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
sowie die friihzeitige Beteiligung der Behorden und sonstigen Tréger offentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden
gem. 8 2 Abs. 2 BauGB beschlossen.

4. Die beigefliigten Planunterlagen zum Bebauungsplan Nr. Ro 12.08 "Wohnen und
Arbeiten Im Stegbruch" sowie zur Teilanderung des Flachennutzungsplans,
bestehend aus den Planzeichnungen, den Begriindungen, dem Umweltbericht sowie
der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung, hier Relevanzprifung, werden als
Vorentwurf gebilligt. Die Anlagen 1 und 6 sind Teil des Beschlusses.

Sachverhalt

Mit Beschluss vom 19. Oktober 2023 (2023/0984 BV) hat der Stadtrat eine stadtebauliche
Studie zur Gesamtentwicklung in der Strae ,Im Stegbruch* im Stadtteil Rohrbach
angenommen. In dieser Sitzung wurde zudem beschlossen, dass ein auf dieser Studie
aufbauendes Bauleitplanverfahren in die Wege geleitet werden soll.

Mit Beschluss vom 29. Oktober 2024 (2024/1507 BV) hat der Stadtrat die entsprechende
Aufstellung eines Bebauungsplanes fir einen Teilbereich im Stegbruch in die Wege geleitet.
Der rechtsgiltige Flachennutzungsplan der Mittelstadt St. Ingbert stellt fir das Areal eine
geplante Wohnbauflache dar. Zukiinftig beabsichtigt ist im Stegbruch die Etablierung eines
Mischgebietes (Wohnen und nicht stérendes Gewerbe), der Bebauungsplan kann also nicht
aus dem Flachennutzungsplan entwickelt werden; demnach ist eine Teilanderung des
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Flachennutzungsplanes erforderlich.

Das Planungsbiro agstaUmwelt aus Vélklingen wurde mit der Erarbeitung und Durchfiihrung
der Bauleitplanung beauftragt.

Sowohl fur die Teilanderung des Flachennutzungsplans als auch fiir den Bebauungsplan
wird die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. 8§ 3 Abs. 1 BauGB, die friihzeitige
Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. 8 4 Abs.1 BauGB
sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB durchgefuhrt.

Finanzielle Auswirkungen
Die Kosten fir die Durchfihrung des Bauleitplanverfahrens beziffern sich auf 15.041,60 €
und werden Uber die HH-Stelle 5.1.10.01.552500 gedeckt.

Gemal neuer Bekanntmachungsverordnung wurde als amtliches Bekanntmachungsblatt die
Homepage der Stadt festgelegt. Fur ein Kalenderjahr (bis zur Beendigung der
Widerspruchsfrist der Bekanntmachungsverordnung) werden die Bekanntmachungen
parallel dennoch weiterhin in der Saarbriicker Zeitung veréffentlicht. Die Kosten hierfur
werden Uber die HH-Stelle 5.1.10.01.553500 gedeckt.

Anlage/n
1 Anlage 1 - Planzeichnung Flachennutzungsplan
2 Anlage 2 - Planzeichnung BPlan
3 Anlage 3 - Begriuindung Flachennutzungsplan
4 Anlage 4 - Begriindung Bebauungsplan
5 Anlage 5 - Umweltbericht
6 Anlage 6 - Spezielle artenschutzrechtliche Prifung
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Mittelstadt St. Ingbert - Teilanderung des Flachennutzungsplans fiir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch"

DARSTELLUNG IM WIRKSAMEN FLACHENNUTZUNGSPLAN

LEGENDE

VERFAHRENSVERMERKE

|:| Reserveflache fiir Wohnen (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

- Gemischte Bauflache (§ 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB)

=1 Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
'I:-|i der Teilanderung des Flachennutzungsplanes

L=

HINWEISE

Samtliche Hinweise, die im Zuge des Verfahrens vorgebracht wurden, sind dem
Bebauungsplan zu entnehmen.

RECHTSGRUNDLAGEN

Baugesetzbuch (BauGB) neugefasst durch Bekanntmachung vom 03. November 2017
(BGBIL. I, S. 3634), das zuletzt durch Art. 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. Nr. 394) geéndert worden ist

ordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.

DARSTELLUNG GEPLANTE TEILANDERUNG

FLACHENNUTZUNGSPLAN

November 2017 (BGBI. I, S. 3786), zuletzt gedndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03. Juli
2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

Planzeichenverordnung (PlanzV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | S. 58),
zuletzt geadndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. 1.S. 1802)

(BN ) vom 29. Juli 2009 (BGBI | S 2542), das zuletzt
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 153) geandert worden ist.

B ), in der Fassung der Bekanntmachung vom
17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 3 des
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 202) geandert worden ist

Gesetz lber die i tufung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Méarz 2021 (BGBI. | S. 540), das zuletzt durch Artikel 13 des
Gesetzes vom 08. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151) geandert worden ist.

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBI. |, S. 2986), zuletzt geandert
durch Art. 1 des Gesetzes vom 22. Marz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88)

Bauordnung fiir das Saarland (LBO), in der Fassung vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt S.
822), mehrfach geédndert, §§ 27-29 und 31 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16.
Marz 2022 (Amtsbl. | S. 648)

Saarlandi: N (SNG) in der Fassung vom 05. April 2006 (Amtsblatt S.
726), zuletzt gedndert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. | S.
2629,

Gesetz iiber die L ifung im Saarland (SaarlUVPG) in der
Fassung vom 30. Oktober 2002 (Amtsblatt. S. 2494), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom
13. Februar 2019 (Amtsbl. | S. 324)

Saarlandi: (SLPG) in der Fassung vom 18. November 2010
(Amtsblatt S. 2599) geéandert durch Artikel 92 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021
(Amtsbl. | S. 2629)

K (KSVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.
Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. |
S. 1119).

Saarlandisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli
2004 (Amtsblatt S. 1994), zuletzt gedndert durch Art. 173 des Gi vom 08. D

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am _ . . die Teilanderung des
Flachennutzungsplanes fiir den Bereich des Bebauungsplanes Nr. Ro 12.08 "Wohnen und
Arbeiten Im Stegbruch” beschlossen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 BauGB). Der Beschluss wurde am
._____ortsiiblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit wurde vom __._ . bis einschlieRlich
. in Form einer Offenlage durchgefiihrt (§ 3 Abs. 1 BauGB). Die Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom __.__. beteiligt (§ 4

Abs. 1 BauGB).

Die Teildanderung des Flachennutzungsplanes, bestehend aus Planzeichnung und der
Begriindung einschlieRlich Umweltbericht hat in der Zeitvom __.__.____ bis einschlieRlich
. offentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). Ort und Dauer der Auslegung
wurden mit dem Hinweis, dass Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann
schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden kénnen, am __._ .. ortslblich
bekannt gemacht. Die nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligten Behérden und sonstigen Trager
offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom __.__ .. an der Planung beteiligt und
von der Auslegung benachrichtigt.

Wahrend der Auslegung gingen Anregungen ein, die vom Stadtrat am __.__. gepriift
wurden. Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen vorgebracht haben mitgeteilt (§
3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am
Flachennutzungsplanes beschlossen (§ 6 BauGB).

die Teildnderung des

Die Teilanderung des Flachennutzungsplanes fiir den Bereich des Bebauungsplanes Nr.
Ro 12.08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch” wird hiermit ausgefertigt.

St. Inbgert, den __. Oberblrgermeister

Die Teilanderung des Flachennutzungsplanes fiir den Bereich des Bebauungsplanes Nr.
Ro 12.08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch" wurde der Hoheren Verwaltungsbehorde
gem. § 6 Abs. 1 BauGB zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde erteilt.

Ministerium fiir Inneres, Bauen und Sport
Saarbriicken, den __.

Die Genehmigung der Teildanderung und der Ort an dem der Plan wahrend der
Dienststunden eingesehen werden kann, wurde am __._ . ortsiiblich bekannt
gemacht. Mit der Bekanntmachung wird die Flachennutzungsplanteildnderung gem. § 6
Abs. 5 S. 2 BauGB wirksam.

St. Ingbert, den __. Oberburgermeister

Mittelstadt St. Ingbert

Teilanderung des Flachennutzungsplanes fiir den Bereich des
Bebauungsplanes Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Friihzeitige Beteiligung der Behdrden gem. § 4 Abs. 1 BauGB

2021 (Amtsbl. | S. 2629)

Bearbeitet fiir die
Mittelstadt St. Ingbert
Vélklingen, im August 2025
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Mittelstadt St. Ingbert - Bebauungsplan Nr. Ro 12.08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch’

TEIL A: PLANZEICHNUNG

1:1.000 (im Original)
20 30 50m
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LEGENDE
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Urbanes Gebiet (MU)

2. Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauGB)
3. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

4 A

4. sonstige Planzeichen

Ein- und Ausfahrtsbereich

Grenze des raumli des
(§ 9 Abs. 7 BauGB
iedli F der
e e Gebaudeoberkante (GOKmax)
mEN Hahe baulicher Anlagen

Hohenbezugspunkt

Umgrenzung von Flachen fiir Stellplatze

20m | BemaRungskette
Nutzungsschablone
1 2 1 Baugebiet
2 Grundflachenzahl (GRZ)
3 Bauweise
3 4

4 Mindestanzahl der Vollgeschosse

5 Maximale Anzahl der Vollgeschosse (SG = Staffelgeschoss)

TEIL B: TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

X
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14

22

23
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Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO

Art der baulichen Nutzung

Urbanes Gebiet (MU) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6a BauNVO

Innerhalb des Urbanen Gebiets (MU) sind gem. § 6a Abs. 2 BauNVO

aligemein zulassig:

1. Wohngebaude,

2. Geschafts- und Biirogebéude,

3. ieb, Schank- und
Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe.

sowie Betriebe des

Ausnahmsweise zulassig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 6a Abs. 2

BauNvO:

1. Anlagen fir Verwaltungen sowie fiir kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportiiche Zwecke.

Gem. § 1 Abs. 6 BauNVO iV.m. § 6a Abs. 3 BauNVO werden folgende
Nutzungen als unzuléssig festgesetzt:

1. Vergniigungsstétten,

2. Tankstellen.

Gem. § 1Abs. 7 Nr. 2 BauNVO i.V.m. § 6a Abs. 2 BauNVO wird festgesetzt,
dass im Erdgeschoss Wohnnutzung unzulassig ist.

Gem § 6a Abs. 4 S. 2 BauNVO wird femer festgesetzt, dass ab dem. 2.
Obergeschoss ausschiieRlich Wohnnutzung zulassig ist.

MaR der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Grundfiachenzahl gem. §§ 16, 19 BauNVO

Es wird eine maximale Grundfiachenzahl (GRZ) von 0,6 festgesetzt.

Gemét § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO wird festgesetzt, dass die GRZ durch
Grundfiachen von Garagen und Stellplétzen und ihren Zufahrten,
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der
Gelandeoberfliiche, durch die das Baugebiet lediglich unterbaut wird, bis
2u einer GRZ von 0,8 iberschritten werden darf.

Zahl der Vollgeschosse gem. § 16, 20 BauNVO
Als Mindestmal} werden 2 Voligeschosse festgesetzt.

Als HochstmaB werden 3 Voligeschosse sowie 1 Staffelgeschoss
festgesetzt,

Hahe baulicher Anlagen gem. § 18, 20 BauNVO

Die Hohe baulicher Anlagen wird durch die maximale Gebéudeoberkante
(GOKmax) gem. Eintrag im zeichnerischen Teil festgesetzt. Diese Hohen
dilrfen punktuell durch technische Anlagen (Liftungsgeréite, Riickkiiler, etc.)
und Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 3 BauNVO (z.8. Photovoltaikanlagen) um
maximal 1,5 m iberschritten werden

Bauweise gem. § 22 BauNVO
Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO wird die offene Bauweise festgesetzt.

Uberbaubare Grundstiicksflachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden d
durch Baugrenzen festgesetzt

Uberbaubaren Grundstiicksflachen

Stellplitze und Nebenanlagen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB
Gem. §12 Abs. 6 BauNVO sind Stellplatze nur innerhalb der iberbaubaren
sowie in dafiir

Bereichen zuléssig.

Garagen und Carports sind nur innerhalb der (berbaubaren
Grundstiicksfléche zuléssig

Untergeordnete Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO zur
Kleintierhaltung sind nicht zuléssig.

Verkehrsflachen gem. 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB
Es wird ein Ein- und

festgesetzt (siehe
Weitere Ein- und Ausfahrten sind unzuléssig

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB
Folgende nicht verortete MaBnahmen werden festgesetzt:

Stellplétze, Wege und  Zufahtten und  sonstige befestigte
sind aus Materialien

sofern wasserwirtschaftiiche oder geologische Belange nicht entgegen

stehen.

Fiir Aufien- und ist

mit Licht (2B,

LED) zuléssig. Die Lichtfarbe muss unter 2.700 Kelvin und die Wellenlange
iber 540 nm (Nanometer) liegen.

Biume sind vor Féllung auf besetzte Fledermausquartiere —und
Brutvogelbesatz zu iiberpriffen. Sollten Quartiere/ Brutbéume betroffen sein,
sind diese durch geeignete Nisthilfen zu ersetzen.

P

P2

P3

P4

Nutzung der solaren  Strahlungsenergie, insbesondere durch
Photovoltaik gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB
Die nutzbaren Dachflachen sind zu mindestens 80 % mit Anlagen zur

( sowie
Photovoltaikmodule) auszustatten. Nutzbar ist derjenige Teil der Dachflache,
der fiir die Nutzung der Solarenergie aus technischen Griinden verwendet
werden kann. Werden entsprechende Anlagen an der Fassade angebracht,
kénnen diese anteilig auf die geforderte Mindestflache der Dachanlagen
angerechnet werden.

Bei 4 sind die bis zu einer Hohe
von 1,5 m, gemessen von der Oberkante Dachhaut, zuléssig. Sie miissen
zum Dachrand mindestens einen Abstand einhalten, der das 1,5 fache inrer

gesamten Konstruktionshéhe {iber der Dachflache entspricht,

~

L4

Festsetzungen gem. § 9 Abs. 4 BauGB
Ortliche Bauvorschriften (§85 LBO)

Gestaltung der Dacher und Fassaden

. Im Urbanen Gebiet (MU) sind ausschlielich Flachdécher mit einer Neigung

RECHTSGRUNDLAGEN

Bundosgesetze

Novembar 2017 (BGEI. |, 5. 3634),das zuetzt durch Art

20231

Baunutzungsverordnung (BauNVO), in der Fassung der Bekannimachung vom 21. November 2017 (BGBI. |, 5. 3786), de
urch At 2 des Gesetzos vom 03, uli 2023 (BGBL 2023 I Nr 176) gadndert worden

18. Dozembor 1990 (BGBL 1991 1. 58) e zuletztdurch Avtiel 3 dos Gasetzes vom

von hochsten 5° zulissig. hiervon  sind
Gebéudeteile, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche
Anlagen gem. § 23 Abs. 5 S. 2 BauNVO sowie Garagen und iberdachte
Stellplatze.

Die entstehenden Hauptgebéudekomplexe sind jeweils mit einer einheitliche
Dachneigung auszufiihren

Dacheindeckungen sind blendfrei auszufiihren. Dacheindeckungen aus

jedoch 1,5 m. Bei geneigten Déchem sind Solaranlagen (Thermische
sowie nur in der Neigung der
Dachfliche aufgelegt oder ebenengleich zur Dachhaut zuldssig. Die

>

Metallen (Kupfer, Zink, Blei) sind nicht zuléissig.
Grelle, leuchtende, gléinzende oder spiegeinde Materialien sind zur
Fassadengestaltung nicht zuléssig.

Installation auf Nebenanlagen ist ebenfalls zulassig, sofern die
5 i werden. sind so zu

errichten und zu betreiben, dass keine Gefahren, erhebliche Nachteile oder
erhebliche ~ Belastigungen infolge  von  Lichteinwirkungen  durch
L i und fir die inheit oder die

Nachbarschaft auftreten. Zur Vermeidung und zur Minderung bodennaher
Lichtreflektionen sind nur die nach dem Stand der Lichtminderungstechnik
und gegen i i bzw,

und Befestigungsbauteile zulassig.

Die sind mit der Gebaude zu

realisieren

Anpflanzen von Biumen, Striuchern und sonst. Bepflanzungen gem.
§9 Abs. 1 Nr. 252 BauGB

Es wird fesigesetzt, dass die nicht dberbauten Grundstiicksfiachen zu
begriinen und gértnerisch mit  Pflanzen (Geholze, Stauden, Graser, etc.) zu
gestalten sind

Grofflachig mit Steinen bedeckte Flichen, auf denen hauptséchlich Steine
zur Gestaltung verwendet werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer
Zahl vorkommen (Schottergarten), sind unzulassig.

Fr innerhalb des i sind
und Geholze zu

verwenden. Es wird auf die Vorgaben des § 40 BNatSchG verwiesen. Es
solten nur gebietsheimische Gehdlze mit der regionalen Herkunft

Bergland und Of i " ( iet 4) und
fiir Ansaaten nur gebietsheimische Saatgutmischungen, mit der regionalen
Herkunft *Oberrheingraben mit Saarpfaizer Bergland"

(Ursprungs-/Herkunftsgebiet 9) verwendet werden

~

. Die fir

. Werbeanlagen sind nur innerhalb der 4 und

14, Juni 2021 (BGBL 1. 1802) goandert wordon it

‘Oktober 2024 (BGBI. 2024 I Nr, 323) gedndort wrden st

17.Mai 2013 (BGBI. 15, 1274; 20211

s.123), 20251 .

Wassorhaushaltsgosetz (WHG), vom 31. Jub 2000 (BGBL. | 5. 2585), das zulazt durch Ar. 7 dos Gosetzas vom 22. Dozembor
2023 (BGBI 2023 1. 409) godnder worden s

1,5, 2086), 1 dos Gosatzon vom 22.
Marz 2023 (BGBI. 20231 Nr. 88)

540, 2024 1.

18, Wiz 2021 (8681 S

Landesgesetze

0 18. Februar 822),
vom 19, Februar 2025 (Amisb. 15, 369_2) gedndort worden st

an der Stiitte der Leistung zuldssig.
Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sowie
Lichtwerbung am Himmel sind unzulssig.

Im ( zwischen und dem 1. O bis

Fassung vom 05.
162 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amisbi. | 5. 2629).

‘Saalindisches Wassergesetz (SWG) in der Fassung der Bekannimachung vom 30. Jull 2004 (Amisbiat S. 1994), zutzt
15, 2629).

Juni 1997 (Amisb. 3. 682), zutzt

zur Briistungshéhe der Fenster sind horizontale Werbeanlagen bis zu einer
maximalen Hohe von 0,8 m zulassig, soweit die vertikale Gliederung der
Baukdrper nicht beeintréichtigt wird.

Standorte fiir Restmiill- und Wertstoffbehalter
a Abfall- und

sind durch
geeignete (@B.

aliseitig und
dauerhaft gegen Einblick einzuschirmen.

Nachrichtliche Ubernahmen gem. § 9 Abs. 6 BauGB
Niederschlagswasser

Nach den Vorgaben des § 49a Saarlindisches Wassergesetz (SWG) soll
das anfallende Niederschlagswasser vor Ort genutzt,  versickert, verrieselt
oder in ein oberirdisches Gewasser eingeleitet werden.

Wasserschutzgebietsverordnung
Die Mafinahme befindet sich innerhalb der Schutzzone Il des durch
Verordnung des Ministeriums fir Umwelt vom 29.11.1991 ausgewiesenen
Trinkwasserschutzgebietes C45 *St. Ingbert” zu Gunsten der Stadtwerke St
Ingbert  GmbH. Die entsprechende  Schutzgebietsverordnung  wird
nachrichtlich iibernommen. Die Vorgaben sind zu beachten.

Die nachfolgende Pflanzliste stellt eine Vorauswahl geeigneter Pflanzenarten V. Hinweise
dar. Die in den folgenden Hinweisen genannten Vorschriften, Normen,
Pflanzliste (nicht abschlieend): L etc. dem  Zeitpunkt  der
Biéiume: Obstbéume i.S., Acer campestre ( ). Acer Sofern relevant, sind ggf. zum Zeitpunkt der nachfolgenden
(Spitzahom), Carpinus betulus ~(Hainbuche), Juglans regia (Nussbaum), Planungs- und Genehmigungsschritt Aktualisierungen einzuholen.
Prunus avium (Vogelkirsche), Tilia sp. (Linde)
Steéucher: Comus sanguinea (Hartriegel), Corylus avellana ~(Hasel), Abfaliwirtschaft
Ligustrum vulgare (Liguster), Rosa  i.S., Obststréucher i.S., Sambucus Die der des EVS - hier
nigra (Schwarzer Holunder), Vibumum opulus (Schneeball), Crataegus die §§ 7,8, 13, 15 und 16 (Amtsblatt des Saarlandes Nr. 49 vom 07.12.2021,
monogyna (Eingriffl. Weidorn) Seite 885 ff) - sowie die einschiagigen berufsgenossenschaftichen
Pfianzqualitit: Strauch: mind. 4-5 Tr., H. 60-100 cm; Heister: mind. 2x v., H. Vorschriften hier insbesondere die DGUV Information 214-033 der BG
125-150 cm; Hochstamm: mind. 3x v., (StU) 18-20 cm Verkehr sind zu beachten.
Pflanzung von Biumen Artenschutz
Je 500 m? ist 1 mittel- Rodun m
mit einem (StU) von  mi Nach § 39 Bundenaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Rodungen in der Zeit
18-20 cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten vom 01. Mérz bis zum 30. September unzulssig.
Dachbegriinung Bodenschutz
Im ich des sind die Dachfla der zu Gem. § 202 BauGB st Mutterboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen
errichtenden Gebaude extensiv mit einer belebten Substratschicht von sowie bei der wird, in nutzbarem
mindestens 10 cm Dicke, mit Regenwasseraufbau in der Drainschicht und Zustand zu erhalten und vor Venichtung oder Vergeudung zu schiitzen. Bei
ohne zusétzliche Bewasserung zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten. der Bavausfihrung sind die Anforderungen der DIN 18915 zum
Die Dachbegrinungen sind aus geeigneten Grasem, i Umgang mit demBoden zu beachten.
sowie aus Stauden (z.B. Sprossen oder Flachballenpflanzen) herzustellen. Solten im Plangebiet Altiasten oder altlastverdéchtige Flachen bekannt
Eine der D i mit Solar- und werden, oder ergeben sich bei spéteren Bauvorhaben Anhaltspunkte iiber
Photovoltaikmodulen ist zuléssig schadiiche Bodenverénderungen, besteht geméfs § 2 Abs. 1 SBodSchG die
Verpfiichtung, das Landesamt fiir Umwelt- und Arbeitsschutz in seiner
Stellplatzbegriinung Funktion als Untere Bodenschutzbehdrde zu informieren.
fir mehr als 6 sind mit
begriinen und zu gliedern. Hierzu ist je 4 Pk
1 mittel- i mit einem (sw) Es wird auf die Anzeigepflicht und das befristete Veranderungsverbot bei
von mindestens 18-20 cm in raumlicher Zuordnung zu pflanzen, zu pflegen Bodenfunden gem. § 16 Abs. 1 und 2 SDSchG und auf § 28 SDSchG
und dauerhaft zu erhalten. Die Standorte sind so zu wéhlen, dass eine (Ordnungswidrigkeiten) verwiesen.
wirksame der ist.
V.  Festsetzungen gem. § 9 Abs. 7 BauGB
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Die Grenzen des raumlichen Geltungsbereiches sind der Planzeichnung zu
entnehmen.

12 15 1119)

VERFAHRENSVERMERKE

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am 29.10.2024 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. Ro
12,08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch” beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB). Der Beschluss wurde
am ortsiiblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Die friihzeitige Beteiigung der Offentiichkeit wurde vom ______ bis einschiielich ___.___in
Form einer Offenlage durchgefirt (§ 3 Abs. 1 BauGB). Die Behbrden und sonstigen Trager

Gffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom ______ beteiligt (§ 4 Abs. 1 BauGB).

Der Rat der Mitelstadt SL. Ingbert hat in seiner 6ffentichen Sitzung am _.__.___ den Entwurf des
Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A (Planzeichnung), Teil 8 (Textiche Festsetzungen) und der
Begrindung, gebiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus Teil A (Planzeichnung), Teil B (Textteil) und der
Begriindung_einschiieRich Umweltbericht hat in der Zeit vom _._.___ bis einschiieBlich
_____ offentich ausgelegen (§ 3 Abs. 2 BauGB). Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem
Hinweis, dass Anregungen wahrend der Auslegungsfrist von jedermann schriflich oder zur
Niederschrift vorgebracht werden konnen, am ______ ortsiblich bekannt gemacht. Die nach § 4
Abs. 2 BauGB zu beteiligenden Behorden und sonstigen Trager Sffenticher Belange wurden mit
Schreibenvom _.__.___an der n der Auslegung

Wihrend der Auslegung gingen Anregungen ein, die vom Stadrat am _____ geprift wurden. Das.
Ergebnis wurde denjenigen die Anregungen vorgebracht haben mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB).

Der Rat der Mitelstadt St. Ingbert hat am _ den Bebauungsplan Nr. Ro 12.08 "Wohnen und
Arbeiten Im Stegbruch” al 10 BauGB). Der bestent aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Texteil (Teil B) sowie der Begrindung.

St ingbert, den ___.___ Oberbirgermeister
Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung ausgefertigt.
Der Satzungsbeschiuss wurde am ______ ortsiiblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 2 BauGB). Mit

dieser Bekanntmachung titt der Bebauungsplan Nr. Ro 12.08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch” ,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Texteil (Teil B) sowie der Begriindung, in Kratt. In
der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften und von Mangeln der Abwagung sowie auf die Rechisfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB)
und weiter auf Falligkeit und Eriéschen von Entschadigungsanspriichen hingewiesen worden.

St Ingbert, den __.

Oberbirgermeister

e

Frig
i

e — Obe
Rohrbach

jarabe.
s
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1 Plangebiet

Mittelstadt St. Ingbert

Bebauungsplan
Nr. Ro 12.08 "Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch”

Planungsstand
Frihzeitige Betelligung der Offentichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Frihzeitige Beteiligung der Behorden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
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MITTELSTADT ST. INGBERT

Teilanderung des Flachennutzungsplans
fur den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08

,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

Im.Glashuttental
Rohrbachtal

Obere x

| Plangebiet ‘

Bearbeitet im Auftrag der
Mittelstadt St. Ingbert
Volklingen, im August 2025

Quelle: Open Streetmap, genordet, ohne Mal3stab

Begriindung

Stand:
Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Frihzeitige Beteiligung der Behdérden gem. § 4 Abs. 1 BauGB
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Mittelstadt St. Ingbert Teilanderung des Flachennutzungsplans
Begriindung fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

1 Vorbemerkungen/ Ziel der FNP-Teilanderung

Verfahren Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat den Beschluss zur Teilanderung des
Flachennutzungsplans fur den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen
und Arbeiten Im Stegbruch® im Stadtteil Rohrbach gefasst.

Die FNP-Teilanderung wird im regularen Verfahren mit frihzeitiger Beteiligung der
Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und friihzeitiger Beteiligung der Trager
offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie Umweltbericht erstellt.

Der Umweltbericht gemaR § 2a BauGB wird als eigenstandiges Dokument erarbeitet
und gilt sowohl fiir die vorliegende Teilanderung des Flachennutzungsplans als auch
fur den Bebauungsplan.

Bei den vorliegenden Planunterlagen handelt es sich um Entwurfsstande, die dem
Verfahren der frihzeitigen Beteiligung der Behdrden zugrunde gelegt werden. Die
Unterlagen werden im Laufe des Verfahrens weiter erganzt.

Mit der Bearbeitung der Teildnderung des Flachennutzungsplans wurde die
agstaUMWELT GmbH, Arbeitsgruppe Stadt- und Umweltplanung, Haldenweg 24,
66333 Volklingen beauftragt.

Ziel und Anlass

der Planung Mit der vorliegenden Teilanderung des Flachennutzungsplans sollen die bislang als
,Reserveflachen fir Wohnen® dargestellten Bereiche in eine gemischte Bauflache
umgewandelt werden. Ziel ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die
Entwicklung eines urbanen Stadtquartiers mit vielfaltigen Nutzungen zu schaffen.

Rechtliche

Grundlagen Den Darstellungen und dem  Verfahren der Teilanderung des
Flachennutzungsplanes liegen im Wesentlichen die auf dem Plan enthaltenen
Rechtsgrundlagen zugrunde.

2 Ubergeordnete Planungen

LEP Umwelt Der Landesentwicklungsplan (LEP) - Teilabschnitt Umwelt vom 13. Juli 2004" legt
das Plangebiet als Vorranggebiet fur Grundwasserschutz fest.

Vorranggebiete flr Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete
festzusetzen. In VW ist das Grundwasser im Interesse der Oo&ffentlichen
Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schitzen. Eingriffe in
Deckschichten sind zu vermeiden. Soweit nachteilige Einwirkungen durch
unabweisbare Bau- und Infrastrukturmaflnahmen zu befilirchten sind, fir die keine
vertretbaren Standortalternativen bestehen, ist durch Auflagen sicherzustellen, dass
eine Beeintrachtigung der Trinkwasserversorgung nicht eintritt. Die Férderung von
Grundwasser ist unter Bericksichtigung einer nachhaltigen Nutzung auf das
notwendige Mall zu beschranken, d.h. die Entnahme des Wassers soll an der
Regenerationsfahigkeit ausgerichtet werden.

Eine Festsetzung als Trinkwasserschutzgebiet (,WSG St. Ingbert) st
zwischenzeitlich zugunsten der Stadtwerke St. Ingbert erfolgt. Die entsprechenden

1 Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt ,Umwelt* (Vorsorge fiir Flachennutzung, Umwelt und Infrastruktur) vom 13. Juli

2004, zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 27. September 2011 {iber die 1. Anderung betreffend die Aufhebung der
landesplanerischen Ausschlusswirkung der Vorranggebiete fiir Windenergie (Amtsbl. Nr. 34 vom 20. Oktober 2011)

agstaUMWELT GmbH Seite 3
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Teilanderung des Flachennutzungsplans
fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

LEP Siedlung

Regelungen zum Wasserschutzgebiet werden nachrichtlich in den Bebauungsplan
aufgenommen. Zielkonflikte mit dem Vorranggebiet flir Grundwasserschutz kénnen
damit ausgeschlossen werden.

Laut LEP - Teilabschnitt ,Siedlung® vom 04. Juli 2006 liegt der Stadtteil Rohrbach
an einer Siedlungsachse 1. Ordnung und wird als Mittelzentrum eingestuft.

Die Mittelstadt St. Ingbert wird der Kernzone des Verdichtungsraumes zugeordnet.

Dem Stadtteil stehen 1,5 Wohnungen pro 1.000 Einwohner und Jahr zu. Der
Stadtteil Rohrbach hat 6.025 Einwohner. (Stand: 2024)

Daraus ergibt sich bis ins Jahr 2040 folgender Wohnungsbedarf:
6.025 Einwohner x 1/1.000 x 1,5 x 15 Jahre = 136 Wohneinheiten (WE)

Bei der Erfullung des Wohnungsbedarfs sind gem. LEP die vorhandenen Baultcken
anzurechnen. Derzeit sind 244 Wohneinheiten in Reserveflachen und 131
Baullcken innerhalb rechtskraftiger Bebauungsplane vorhanden. Somit besteht ein
aktueller Bedarf von -238 Wohneinheiten.

Durch die Umwidmung in eine Mischbauflache soll eine ausgewogene
stadtebauliche Entwicklung ermdglicht werden, die sowohl Wohnnutzung als auch
nicht wesentlich storendes Gewerbe zulasst. Gleichzeitig wird damit der
Wohnbauflacheniiberhang reduziert, da die Flache nicht mehr ausschlieRlich dem
Wohnen dient.

Ziele der Raumordnung und der Landesplanung stehen der Planung nicht entgegen.

3 Plangebiet / Bestandssituation

Lage und GréR3e

Das Plangebiet liegt nérdlich der Stralde ,Im Stegbruch” im Stadtteil Rohrbach. Die
ca. 0,6 ha grofde Flache in der Gemarkung Rohrbach umfasst mehrere Grundstilicke
in Flur 3. Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der nachfolgenden zu
entnehmen.
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Abb. Abgrenzung des Geltungsbereiches, genordet, ohne Malstab

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Teilanderung des Flachennutzungsplans
fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

Vorhandene und
umgebende Nutzung

Erreichbarkeit

Bestandssituation

Altlasten
Hochwasser

Allgemeines

Das Plangebiet weist eine vielfaltige Struktur mit vereinzelten Wiesenflachen und
unterschiedlichen Gehdlzbestanden auf. Es stellt eine Ubergangszone zwischen
naturnahen Bereichen und angrenzender Wohnbebauung dar. Im Osten und
Nordosten befinden sich sowohl gepflegte als auch verwilderte Gartenflachen, die
teilweise innerhalb des Plangebiets liegen und dessen Charakter als Zwischenraum
unterstreichen. Die sldliche Begrenzung bildet die Strale ,Im Stegbruch®, an der
sich eine Zufahrt sowie eine versiegelte Parkplatzflache befinden.

Das Plangebiet ist direkt an die LandesstralRe L 241 (Im Stegbruch) angebunden.

Die Beschreibung der Bestandssituation, gemeinsame Aussagen zu Geologie,
Schutzgebieten, Landschaftsbild, usw. sind dem Umweltbericht zu entnehmen.

Altlasten sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht bekannt.
Das Plangebiet ist nicht von Hochwasser betroffen.

Samtliche im Verfahren eingegangene Hinweise sind der Planzeichnung des
Bebauungsplans zu entnehmen.

4 Planungskonzeption/ Ziel der Teilanderung

Die Grundkonzeption basiert auf der Schaffung der planungsrechtlichen
Voraussetzungen fir die Herstellung eines mischnutzungsgepragten Stadviertels,
welches neben der Schaffung von Wohnraum einen vertraglichen Gewerbemix
ermoglicht.

Durch die angestrebte funktionale Mischung aus Wohnen und Arbeiten soll ein
nachhaltiges Quartier entstehen, das den Anforderungen an eine moderne,
integrative und sozial ausgewogene Stadtstruktur gerecht wird.

Die stadtebauliche Konzeption basiert auf einer umfassenden stadtebaulichen
Untersuchung zur Entwicklung des Bereichs ,Im Stegbruch®. Die Analyse
identifiziert hierbei die stadtebaulichen Potenziale des Gesamtareals und bildet die
Grundlage fur eine Umnutzungsstrategie, die den Standort langfristig starken und
weiterentwickeln soll.

Das Planungsziel umfasst daher die Ausweisung einer gemischten Bauflache.

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert Teilanderung des Flachennutzungsplans
Begriindung fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

5 Darstellungen des wirksamen FNP

Im wirksamen Flachennutzungsplan wird das Plangebiet derzeitig als
.Reserveflache fur Wohnen* dargestellt.

6 Darstellungen der FNP-Teilanderung

Die geplante Flachennutzungsplan-Teilanderung stellt fir das Plangebiet eine
~-gemischte Bauflache* dar.

agstaUMWELT GmbH Seite 6
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Mittelstadt St. Ingbert

Begriindung

Teilanderung des Flachennutzungsplans
fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

7  Auswirkungen der Planung

Gesunde
Wohn- und Arbeits-

Verhéltnisse

Wohnbed(irfnisse
der Bevélkerung

soziale u. kulturelle
Bedlirfnisse/ Sport,
Freizeit und

Erholung

Denkmalschutz

Orts-/
Landschaftsbild

Natur und Umwelt

Mit Realisierung der Planung kénnen grundsatzlich Auswirkungen auf einzelne der
in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange verbunden sein. Diese Auswirkungen
werden im Folgenden erlautert und in die Abwagung eingestellt. Gemalk § 1 Abs. 7
BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane die offentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen.

Eine erhebliche Beeintrachtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
durch die Planung nicht zu erwarten. Die Ausweisung einer gemischten Bauflache
ermdglicht einen vertraglichen Wohn- und Gewerbemix, sodass auch die
umliegenden Wohnnutzungen keine Beeintrachtigungen zu befurchten haben. Im
Bebauungsplan koénnen zusatzlich durch die Reduzierung der zuldssigen
Nutzungen stérintensive Nutzungen explizit ausgeschlossen werden, sodass die
angrenzenden Strukturen nicht beeintrachtigt werden.

Im Mischgebiet steht insbesondere die Erfullung der Wohnbedlrfnisse im
Vordergrund, da die Gebietsart eine ausgewogene Kombination aus Wohnen und
nicht wesentlich stérendem Gewerbe ermdglicht.

Anlagen zur Erflllung nebenstehender Bedlrfnisse (Soziales, Kultur, Sport und
Freizeit) sind sowohl innerhalb als auch auRerhalb des Plangebietes nicht
vorhanden. Die geplanten Nutzungen stellen sich als konfliktarm fur das Umfeld dar,
womit die angrenzende Wohnbebauung keine Einschrankungen zu erwarten hat
und die Erholungsfunktion in den privaten Rickzugsorten weiterhin stattfinden kann.

Negative Auswirkungen auf die Belange des Denkmalschutzes und der Baukultur
sind nicht zu erwarten.

Erheblich negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Die Festsetzungen werden so getroffen, dass die Auswirkungen auf die in § 1 Abs.
6 Nr. 7 BauGB genannten Belange moglichst gering sind bzw. entsprechend
kompensiert werden.

Faktoren Auswirkungen

Flora/ Fauna Durch die vorliegende Planung finden ein Verlust von Griinflachen und
vereinzelten Gehdlzbestadnden und damit ein Verlust von potenziellen
Lebensraumen lokaler synanthroper Arten statt. Im Bebauungsplan
koénnen diesbezliglich zahlreiche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20,
25a und 25b BauGB getroffen werden, die den Belangen des Arten-

und Naturschutzes Rechnung tragen.

Flache Mit der vorliegenden Planung wird eine Flache in Anspruch
genommen, welche sich innerhalb des Siedlungsgefiiges befindet und

bereits an das StralRennetz angebunden ist.

Boden/ Wasser In den Untergrund und den Boden wird insbesondere im Bereich der
Gebaude und Nebenanlagen eingegriffen. Die Eingriffe kénnen im

Bebauungsplan durch entsprechende Festsetzungen reduziert werden,

sodass erhebliche Auswirkungen ausgeschlossen werden kénnen.

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Teilanderung des Flachennutzungsplans
fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

Belange der
Wirtschaft/

Arbeitsplétze

Personen-/
Gliterverkehr,
Verteidigung/
Zivilschutz

Stadtebauliche
Planungen

Verkehr

Hochwasserschutz

Faktoren Auswirkungen

Beziiglich der Lage im Wasserschutzgebiet sind die Ge- und Verbote
der Wasserschutzgebietsverordnung zu beachten.

Luft/ Klima Durch die Planung findet eine Versiegelung bislang unversiegelter
Flachen statt. Im Bebauungsplan tragen u.a. die Festsetzung der
maximal zuldssigen GRZ gem. § 19 BauNVO sowie griinordnerische
Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB dazu bei, eine
Beeintrachtigung des Mikroklimas zu mindern. Durch die zulassige Art
der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB kann zudem
sichergestellt werden, dass keine Nutzungen zuldssig sind, die eine
negative Beeintrachtigung der lokalen Luftqualitét bedingen.

Wirkungsgefuge/ Erhebliche Auswirkungen durch die vorliegende Planung sind nicht zu
Wechselwirkungen erwarten.
Landschaft Die vorliegende Planung beabsichtigt, die im Umfeld vorhandene

Wohnbebauung entsprechend vertraglich zu erganzen. Die getroffenen
Festsetzungen zur Art und dem Mal der baulichen Nutzung, zur
Bauweise, zur Uberbaubaren Grundstiicksflaiche sowie die
grunordnerischen Festsetzungen kénnen dazu beitragen, dass es zu
einer dem Umfeld angemessenen stadtebaulichen Entwicklung
kommen wird. Eine erhebliche Beeintrachtigung des Schutzgutes ist
daher nicht zu erwarten.

Biologische Vielfalt Die Biodiversitat im Plangebiet wird sich durch die geplanten
Nutzungen verandern. Eine erhebliche negative Beeintrachtigung kann
durch  praventive grinordnerische und artenschutzrechtliche
Festsetzungen vermieden werden.

Natura 2000-Gebiete | Durch die Planung erfolgt keine Flacheninanspruchnahme eines Natura
2000-Gebietes.

Aufgrund der geplanten Festsetzungen und der Entfernung zu den
nachsten Natura 2000-Gebieten ist diesbeziglich mit keinen
Beeintrachtigungen zu rechnen.

Schwere Unfalle oder | Im Rahmen des Betriebes der zuldassigen Nutzungen kann es zu
Katastrophen Stoérungen bzw. Unfallen kommen, welche Auswirkungen auf die o.g.
Faktoren haben kénnten. Es werden jedoch keine Nutzungen zulassig
sein, die ein erhebliches oder besonderes Gefahrdungspotenzial
aufweisen.

Es wird davon ausgegangen, dass mit entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen und auf Grund der geringen GréfRe und der
Art der zulassigen Anlagen und Nutzungen schwere Unfélle und

Katastrophen ausgeschlossen sind.

Durch die Bauleitplanung entsteht die Mdglichkeit, Gewerbebetriebe anzusiedeln.
Dies fuhrt nicht nur zur Schaffung neuer Arbeitsplatze, sondern férdert auch die
wirtschaftliche Entwicklung der Region.

Die Belange, die in § 1 Abs. 6 Nr. 9 und 10 BauGB genannt sind, werden durch die
Planung nicht beeintrachtigt.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung werden die Ergebnisse der durchgefiihrten
Studie ,Im Stegbruch®“ umgesetzt und die Grundlage fir eine zukunftsorientierte
Entwicklung des Stadtteils geschaffen.

Durch die geplante Nutzung wird zusatzlicher Fahrverkehr induziert. Aufgrund der
geplanten Nutzung und der quantitativen Beschrankung durch das Mal} der
baulichen Nutzung ist davon auszugehen, dass keine Beeintrachtigungen der
Leistungsfahigkeit des StraRennetzes entstehen.

Auswirkungen auf den Hochwasserschutz sind nicht zu erwarten.

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Teilanderung des Flachennutzungsplans
fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

8 Sich wesentlich unterscheidende Losungen

Standortentscheidung

0-Variante

Die Standortentscheidung begrindet sich in der planerischen Absicht, eine
geordnete stadtebauliche Entwicklung auf einer vorhandenen Potentialflache im
Siedlungsgeflige zu realisieren. Das Plangebiet ist im Flachennutzungsplan als
potenzielle  Wohnbauflachenerweiterung  dargestellt. Damit wurde die
grundsatzliche Entscheidung zur Ausweitung der Siedlungsflache an diesem
Standort bereits getroffen und planerisch abgewogen. Die Lage des Plangebiets
innerhalb des Siedlungskorpers gewahrleistet eine stadtebaulich sinnvolle
Arrondierung der vorhandenen Bebauung. Die bereits vorhandene
ErschlieBungsinfrastruktur sowie die mdgliche Strallenrandbebauung — schaffen
gute Voraussetzungen fur eine zeitnahe und wirtschaftlich tragfahige Umsetzung
der baulichen Entwicklung.

Es werden keine naturnahen Flachen ohne funktionalen Bezug zur bestehenden
Siedlungsstruktur in Anspruch genommen. Die Planung orientiert sich an den
Grundsatzen einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung.
Aufgrund der glnstigen Lage und der vorhandenen infrastrukturellen
Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass eine ziigige bauliche Realisierung
erfolgen kann.

Die 0-Variante wirde bedeuten, dass die Grundsticke in ihrem jetzigen Zustand
verbleiben wurden und damit nicht bebaut werden kénnen. Eingriffe waren nur im
Rahmen der Nutzung als Gartenflaiche moglich bzw. wirden sich die
brachliegenden Wiesenflachen im Rahmen der natirlichen Sukzession verandern.

Fur die Schaffung von neuem Wohnraum sowie einem vertraglichem Gewerbemix
mussten damit andere Flachen beansprucht werden.

agstaUMWELT GmbH
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MITTELSTADT ST. INGBERT

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*
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Lage im Raum: thne MaRstab, genordet (Quelle: © OpenStreetMap)

Begriindung

Stand:
Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Frihzeitige Beteiligung der Behérden gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Bearbeitet im Auftrag der ﬂ Sl:ﬂ
Mittelstadt St. Ingbert

Valklingen, im August 2025 UMWELT
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
+~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

1 VORBEMERKUNG

Ziel und Anlass
der Planung

Verfahren

Rechtliche
Grundlagen

Bearbeitung

Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir
die Entwicklung eines mischnutzungsgepragten Stadtquertiers zu schaffen.

Durch die angestrebte funktionale Mischung aus Wohnen und Arbeiten soll ein
nachhaltiges Quartier entstehen, das den Anforderungen an eine moderne, in-
tegrative und sozial ausgewogene Stadtstruktur gerecht wird.

Die stadtebauliche Konzeption basiert auf einer umfassenden stadtebaulichen
Untersuchung zur Entwicklung des Bereichs ,Im Stegbruch®. Die Analyse identi-
fiziert hierbei die stadtebaulichen Potenziale des Gesamtareals und bildet die
Grundlage fur eine Umnutzungsstrategie, die den Standort langfristig starken und
weiterentwickeln soll.

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am 29.10.2024 den Beschluss zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch® im
Stadtteil Rohrbach gefasst.

Der vorliegende Bebauungsplan wird im regularen Verfahren mit frihzeitiger Be-
teiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und friihzeitiger Beteiligung
der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie Umweltbericht
erstellt.

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren geandert.

Der Umweltbericht gemaR § 2a BauGB wird als eigenstéandiges Dokument erar-
beitet und gilt sowohl fiir den vorliegenden Bebauungsplan als auch fir Teilan-
derung des Flachennutzungsplans

Den Festsetzungen und dem Verfahren des Bebauungsplans liegen im Wesent-
lichen die auf dem Plan verzeichneten Rechtsgrundlagen zugrunde.

Die agstaUMWELT GmbH, Arbeitsgruppe Stadt- und Umweltplanung, Halden-
weg 24, 66333 Volklingen, wurde mit der Erarbeitung der Bauleitplanung beauf-
tragt.

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
Begriindung +~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

2 UBERGEORDNETE PLANUNGEN

LEP Umwelt Der Landesentwicklungsplan (LEP) - Teilabschnitt Umwelt vom 13. Juli 2004’
legt das Plangebiet als Vorranggebiet fir Grundwasserschutz fest.

Vorranggebiete flr Grundwasserschutz (VW) sind als Wasserschutzgebiete fest-
zusetzen. In VW ist das Grundwasser im Interesse der o6ffentlichen Wasserver-
sorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schitzen. Eingriffe in Deckschichten
sind zu vermeiden. Soweit nachteilige Einwirkungen durch unabweisbare Bau-
und InfrastrukturmalRnahmen zu beflrchten sind, fur die keine vertretbaren
Standortalternativen bestehen, ist durch Auflagen sicherzustellen, dass eine Be-
eintrachtigung der Trinkwasserversorgung nicht eintritt. Die Foérderung von
Grundwasser ist unter Berlcksichtigung einer nachhaltigen Nutzung auf das not-
wendige Mal} zu beschranken, d.h. die Entnahme des Wassers soll an der Re-
generationsfahigkeit ausgerichtet werden.

Eine Festsetzung als Trinkwasserschutzgebiet (,WSG St. Ingbert”) ist zwischen-
zeitlich zugunsten der Stadtwerke St. Ingbert erfolgt. Die entsprechenden Rege-
lungen zum Wasserschutzgebiet werden nachrichtlich in den Bebauungsplan
aufgenommen. Zielkonflikte mit dem Vorranggebiet fir Grundwasserschutz kon-
nen damit ausgeschlossen werden.

LEP Siedlung Laut LEP - Teilabschnitt ,Siedlung“ vom 04. Juli 2006 liegt der Stadtteil Rohrbach
an einer Siedlungsachse 1. Ordnung und wird als Mittelzentrum eingestuft.

Die Mittelstadt St. Ingbert wird der Kernzone des Verdichtungsraumes zugeord-
net.

Dem Stadtteil stehen 1,5 Wohnungen pro 1.000 Einwohner und Jahr zu. Der
Stadtteil Rohrbach hat 6.025 Einwohner. (Stand: 2024)

Daraus ergibt sich bis ins Jahr 2040 folgender Wohnungsbedarf:
6.103 Einwohner x 1/1.000 x 1,5 x 15 Jahre = 136 Wohneinheiten (WE)

Bei der Erflllung des Wohnungsbedarfs sind gem. LEP die vorhandenen Baull-
cken anzurechnen. Derzeit sind 244 Wohneinheiten in Reserveflachen und 131
Baullicken innerhalb rechtskraftiger Bebauungsplane vorhanden. Somit besteht
ein aktueller Bedarf von -238 Wohneinheiten.

Im vorliegenden Fall wird auf Wohneinheiten zurlickgegriffen, die sich den Re-
serveflachen fur Wohnen zuordnen lassen. Durch die Umwidmung in eine Misch-
bauflache soll eine ausgewogene stadtebauliche Entwicklung erméglicht wer-
den, die sowohl Wohnnutzung als auch nicht wesentlich stérendes Gewerbe zu-
lasst. Gleichzeitig wird damit der Wohnbauflachenuberhang reduziert, da die Fla-
che nicht mehr ausschlieRlich dem Wohnen dient.

Ziele der Raumordnung und der Landesplanung stehen der Planung nicht entge-
gen.

L Landesentwicklungsplan - Teilabschnitt ,Umwelt“ (Vorsorge fir Flachennutzung, Umwelt und Infrastruktur) vom 13. Juli

2004, zuletzt gedndert durch die Verordnung vom 27. September 2011 (iber die 1. Anderung betreffend die Aufhebung
der landesplanerischen Ausschlusswirkung der Vorranggebiete fir Windenergie (Amtsbl. Nr. 34 vom 20. Oktober 2011)

agstaUMWELT GmbH Seite 4
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

FNP

Gemal § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan
zu entwickeln. Der wirksame Flachennutzungsplan (FNP) der Mittelstadt St. Ing-
bert stellt den Geltungsbereich als Reserveflache fur Wohnen dar.

Der vorliegende Bebauungsplan Uberplant die Flachen mit einem Mischgebiet
und kann demnach nicht aus den derzeitigen Darstellungen des Flachennut-
zungsplans entwickelt werden. Der Flachennutzungsplan muss demnach im
Rahmen einer parallelen Teilanderung geandert werden.

Abb.: Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Mittelstadt St. Ingbert

3 LAGE IMRAUM

Lage und GréR3e

Das Plangebiet liegt nordlich der StralRe ,Im Stegbruch® im Stadtteil Rohrbach.
Die ca. 0,6 ha grolke Flache in der Gemarkung Rohrbach umfasst mehrere
Grundsttcke in Flur 3. Die fir die Planung in Anspruch genommenen Flurstiicke
sind der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen.

o
~ scas aras Q Oéo

Abb. Abgrenzung des Geltungsbereiches, genordet, ohne MaRstab

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
+~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

Vorhandene und
umgebende Nutzung

ErschlieBung

Das Plangebiet weist eine vielfaltige Struktur mit Grinflachen und unterschiedli-
chen Geholzbestanden auf. Es bildet eine Ubergangszone zwischen naturnahen
Bereichen und angrenzender Wohnbebauung. Im Osten und Nordosten befinden
sich sowohl gepflegte als auch verwilderte Gartenflachen, die teilweise innerhalb
des Plangebiets liegen und dessen Charakter als Zwischenraum unterstreichen.
Die sudliche Begrenzung bildet die StralRe ,Im Stegbruch®, an der sich eine Zu-
fahrt sowie eine versiegelte Parkplatzflache befinden.

Das Plangebiet ist direkt an die Landesstral3e L 241 (Im Stegbruch) angebunden.

Das Schmutzwasser kann in den vorhandenen Kanal geleitet werden.

Die Entsorgung des Regenwassers soll gem. den Vorgaben des § 49a SWG uber
Versickerung, Verrieselung, Nutzung oder Gewassereinleitung erfolgen, sofern
dies mit den Vorgaben der Wasserschutzgebietsverordnung vereinbar ist. Die
erforderlichen Nachweise und Genehmigungen sind im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahrens zu erbringen.

Der ruhende Verkehr kann im Plangebiet vollumfanglich abgedeckt werden. Es

sind bedarfsgerechte oberirdische Stellplatze vorgesehen.

4 BESTANDSSITUATION

Die Bestandssituation und die sich daraus ergebenden Konsequenzen fiir die Planung lassen
sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

Themen- Kurzbeschreibung Handlungsbedarf im Rahmen des
bereich Bebauungsplanverfahrens
Geologie/ Laut Bodenubersichtskarte des Saarlandes ist das Plangebiet | Entsprechende Festsetzungen zur
Boden Siedlungsbereichen zugeordnet. Versiegelung von Flachen
taut Ql{_a\brtérlgrtedh?r)delt es sicﬁlim rlange?iet gm PBerig(IjaziéLe Hinweis auf die fachgerechte Vorge-
tagen ude(; ;n S elnerr: Fun -t_on%omgrallgn %S undsand- | hensweise beim Umgang mit dem Bo-
steins und der Kreuznach Formation des Rotliegenden. den sowie auf den Schutz des Mutter-
Die Festgesteine des Plangebietes besitzen ein hohes Grund- | bodens gem. § 202 BauGB.
wasserleitvermdgen, wobei sich der Hauptgrundwasserleiter aus
Schichten des mittleren Buntsandsteins und Kreuznacher Schich-
ten zusammensetzt.
Flache Das Plangebiet liegt planungsrechtlich im AuRenbereich und ist | Entsprechende Festsetzungen zur
groRtenteils unversiegelt. Aufgrund seiner Lage innerhalb des be- | Versiegelung von Flachen
stehenden Siedlungsgefliges besteht jedoch ein direkter Bezug
zur umliegenden Bebauung.
Altlasten Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine Altlasten vorhanden. | /
Wasser Es sind keine Oberflachengewasser innerhalb oder angrenzend | /
an den Geltungsbereich vorhanden.
Uberschwemmungsgebiete sind nicht vorhanden. /
Das Plangebiet befindet sich in einem Trinkwasserschutzgebiet | Nachrichtliche Ubernahme der
Schutzzone Il (C45 ,WSG St. Ingbert*). Schutzbestimmungen der Wasser-
schutzgebietsverordnung
Klima Aufgrund der direkten Lage an bestehenden Siedlungsbereichen | Entsprechende Festsetzungen zum
und der geringen Groflke des Plangebietes werden keine ausge- | Mall der baulichen Nutzung, Erhalt
pragten Kaltluft- und Frischluftfunktionen erfillt. Garten mit Baum- | und Anpflanzung von Baumen
agstaUMWELT GmbH Seite 6
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Mittelstadt St. Ingbert

Begriindung

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08

+~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

bestand tragen allerdings grundsatzlich zur Verbesserung des Lo-
kalklimas bei.

Fauna/ Flora

Griinflachen und insbesondere die Gehdlzbestande stellen poten-
zielle Lebensraume fir Tierarten dar. Im Zuge der Aufstellung des
Bebauungsplans wird eine spezielle artenschutzrechtliche Pri-
fung (saP) gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG durchgefihrt werden.

Ortliche Uberpriifung der vorhande-
nen Strukturen; Lebensraumpotenzi-
alabschatzung; Eingriffs- Ausgleichs-
bilanzierung; entsprechende Festset-
zungen zur Versiegelung von Fla-
chen, Anpflanzung von Baumen, Er-
halt von Baumen

Schutzgebiete/
-objekte

Keine Schutzgebiete/ -objekte bekannt
Keine geschutzten Biotope; keine FFH-Lebensraumtypen

/
/

Orts- und
Landschafts-
bild / Erholung

Das Ortsbild wird durch die Grinflachen sowie die vorhandene
Wohnbebauung im Umfeld bestimmt.

Die Grundstticke erflllen keine 6ffentliche Erholungsfunktion.

Entsprechende Festsetzungen zum
Mal der baulichen Nutzung

/

(Seveso )

Storfallbetriebe vorhanden.

Im Falle einer Ansiedlung eines Storfallbetriebes im Umfeld des
Wohngebietes sind die Bestimmungen der Stérfallverordnung
hinsichtlich Anlagengenehmigung, Verfahrensregelungen und Si-
cherheitsanforderungen zu bericksichtigen. Dort sind dann auch
die vorhandenen Wohnnutzungen im Umfeld zu beriicksichtigen.

Siedlungs- Das Plangebiet liegt eingebettet im bestehenden Siedlungsge- | Entsprechende Festsetzungen zur Art
strukturen fuge. Unmittelbar nérdlich schlieRt sich die bestehende Wohn- | und zum MaR der baulichen Nutzung
siedlung an.
Denkmal- Kultur- und Bodendenkmaler sind innerhalb des Planungsraumes | Hinweis auf die Anzeigepflicht und
schutz nicht bekannt. das befristete Veranderungsverbot
bei Bodenfunden gem. SDSchG.
Stérfallbetrieb | Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im weiteren Umfeld keine | /

5 PLANUNGSKONZEPTION UND FESTSETZUNGEN

Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen flr
die Entwicklung eines mischnutzungsgepragten Stadtquertiers zu schaffen.

Konzept

Durch die angestrebte funktionale Mischung aus Wohnen und Arbeiten soll ein
nachhaltiges Quartier entstehen, das den Anforderungen an eine moderne, in-
tegrative und sozial ausgewogene Stadtstruktur gerecht wird.

Die stadtebauliche Konzeption basiert auf der stadtebaulichen Studie zur Ent-
wicklung des Bereichs ,Im Stegbruch®. Die Analyse identifiziert hierbei die stad-
tebaulichen Potenziale und bildet die Grundlage fir eine Umnutzungsstrategie,
die den Standort langfristig starken und weiterentwickeln soll.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird die stufenweise Entwicklung des
Standortes weitergeflhrt und ein weiterer Abschnitt der Strale ,Im Stegbruch® in
ein urbanes, gemischt genutztes Quartier mit hoher Aufenthaltsqualitat transfor-
miert. Dabei sollen vielfaltige Wohnformen, zukunftsfahige Arbeitsplatze sowie
qualitatsvolle 6ffentliche und private Freirdume miteinander verknupft werden.

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
+~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

Art der baulichen
Nutzung

Im Plangebiet wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 6 BauNVO ein Misch-
gebiet (MI) festgesetzt.

Um eine der Umgebung angepasste Entwicklung zu ermoglichen, werden die zu-
lassigen Nutzungen wie folgt festgesetzt:

Innerhalb des Mischgebietes sind gem. § 6 Abs. 2 BauNVO zulassig:

1. Wohngebaude,

2. Geschéfts- und Blrogebaude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe
des Beherbergungsgewerbes,

4. sonstige Gewerbebetriebe.

Ausnahmsweise zulassig sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 6 Abs. 3
BauNVO:

1. Anlagen fur Verwaltungen sowie fur kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke.

Aufgrund der angestrebten kleinteiligen Gebietsstruktur steht fir die genannten
Anlagen in der Regel nicht die erforderliche Grundstlicksflache zur Verfigung.
Um jedoch eine gewisse Nutzungsflexibilitdt zu ermdglichen, insbesondere im
Hinblick auf freiberufliche Tatigkeiten, wie sie beispielsweise in einem einzelnen
Raum innerhalb eines Wohngebaudes ausgetbt werden kénnen, werden derar-
tige Nutzung nicht grundsatzlich ausgeschlossen.

Die im Mischgebiet allgemein zulassigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen und
Vergnlgungsstatten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO werden gem. § 1
Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 6 Abs. 2 BauNVO von dem Bebauungsplan ausge-
schlossen, da sie mit den stadtebaulichen Zielsetzungen und der vorhandenen
Gebietsstruktur nicht vereinbar sind.

Gartenbaubetriebe erfordern in der Regel groRere zusammenhangende Freifla-
chen und erzeugen durch Lieferverkehr, Maschinenlarm und Lagerflachen eine
gewerbliche Pragung, die mit dem angestrebten ausgewogenen Nebeneinander
von Wohnen und nicht storendem Gewerbe im Mischgebiet nicht vereinbar ist.

Tankstellen verursachen durch ihre Betriebsform (Anlieferverkehr, potenzielle
Umweltbelastungen durch Kraftstoffe, etc.) erhebliche Stérungen fir die Wohn-
nutzung. Sie widersprechen damit dem Leitbild eines ruhigen, durchmischten
Stadtquartiers und beeintrachtigen die Aufenthaltsqualitat des Gebiets.

Vergnigungsstatten bringen regelmafig ein erhdhtes Besucheraufkommen,
Larm- und Verkehrsbelastungen sowie soziale Konfliktpotenziale mit sich. Sie
stehen im Widerspruch zum angestrebten Charakter eines Mischgebiets mit ho-
her Wohnqualitdt und kénnen zu einer Verdrangung sensibler Nutzungen wie
Wohnen oder kleinteiligem Gewerbe fiihren.

Der Ausschluss der Nutzungen dient der Sicherung einer vertraglichen Nut-
zungsmischung, der Vermeidung von Nutzungskonflikten und der Starkung der
Wohnfunktion im Plangebiet.

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
+~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

Mafl der baulichen
Nutzung

Bauweise

Uberbaubare
Grundstiicksflachen

Stellpldtze und
Nebenanlagen

Das Mald der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16
BauNVO wird im vorliegenden Bebauungsplan durch Festsetzung der zulassigen
Grundflachenzahl (GRZ) und der Zahl der Vollgeschosse bestimmt.

Fir das Baugebiet wird eine zulassige Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6 festge-
setzt. Die aus der festgesetzten GRZ resultierende zulassige Grundflache darf
durch die Flachen von Garagen, Stellplatzen einschlief3lich deren Zufahrten und
untergeordneten Nebenanlagen i.S.v. § 14 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8
Uberschritten werden (§ 19 Abs. 4 Nr. 3 BauNVO).

Die Méglichkeit einer zusatzlichen Versiegelung, die einen individuellen baube-
dingten Spielraum gewahrleisten soll, ist auf die entsprechenden untergeordne-
ten Nebenanlagen sowie auf die Erforderlichkeit zur Herstellung von Stellplatzen
beschrankt.

Die maximale Anzahl der Vollgeschosse wird auf drei Vollgeschosse festgesetzt.

Das gewahlte Mal} der baulichen Nutzung ermdglicht eine behutsame und stad-
tebaulich vertragliche Entwicklung des Plangebietes. Die Vorgaben der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) hinsichtlich der Grundflachenzahl (GRZ) fur Misch-
gebiete werden eingehalten. Die getroffenen Festsetzungen erméglichen eine
angepasste Héhenentwicklung, die sich harmonisch in das bestehende stadte-
bauliche Umfeld einfligt. Gleichzeitig wird eine energieeffiziente und kompakte
Bauweise gefordert, die zugleich eine sensible Einbindung in das bestehende
Wohnumfeld gewahrleistet.

Im Einklang mit den Zielsetzungen des stadtebaulichen Gesamtkonzepts wird
gemal § 22 Abs. 2 BauNVO die offene Bauweise festgesetzt. Diese sieht vor,
dass Gebaude mit seitlichem Grenzabstand als Einzelhduser, Doppelhauser
oder Hausgruppen errichtet werden durfen, wobei die maximale Lange der jewei-
ligen Baukorper 50 Meter nicht Gberschreiten darf.

Die Festlegung der offenen Bauweise verfolgt das Ziel, eine malvolle Verdich-
tung innerhalb des Plangebiets zu ermdglichen. Gleichzeitig wird eine aufgelo-
ckerte Bebauungsstruktur geschaffen, die sowohl stadtebaulich als auch funktio-
nal zur angestrebten Entwicklung eines urbanen Mischgebiets beitragt.

Die Uberbaubare Grundsticksflache wird gem. § 23 Abs. 3 BauNVO durch Bau-
grenzen festgesetzt. Durch die gezielte Ausweisung eines grof3zligig bemesse-
nen Baufensters wird den kiinftigen Bauherren ein hoher Grad an Flexibilitat bei
der architektonischen Gestaltung und Positionierung der Gebaude eingeraumt.
Dies ermdoglicht eine individuelle Bebauung der Grundstlicke unter Berticksichti-
gung des festgesetzten Malles der baulichen Nutzung. Gleichzeitig wird durch
die planerische Offenheit eine Vielfalt an Gebaudetypologien und Nutzungskon-
zepten gefordert, was zur stddtebaulichen Qualitat und zur Identitatsbildung des
Quartiers beitragt.

Stellplatze, Garagen und Carports sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grund-
sticksflachen zuldssig. Der Mindestabstand zur angrenzenden Stralle férdert
eine einheitliche und harmonische Gestaltung des Stadtgebiets.

Untergeordnete Nebenanlagen zur Kleintierhaltung gem. § 14 Abs. 1 S. 2
BauNVO sind nicht zulassig, da diese mit typischen Immissionen wie Geruch und
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MalBnahmen zum
Schutz, zur Pflege von
Boden, Natur und

Landschaft

Pflicht zur Errichtung
einer Solaranlage

Larm verbunden sein kdnnen und in einem kleinteilig strukturierten Mischgebiet
zu Nutzungskonflikten fihren. Sie beeintrachtigen die Wohnqualitat und wider-
sprechen dem stadtebaulichen Ziel eines ruhigen und ausgewogenen Nebenei-
nanders von Wohnen und nicht stérendem Gewerbe. Der Ausschluss dient der
Sicherung einer vertraglichen Nutzungsmischung und der Aufenthaltsqualitat im
Plangebiet.

Zur Minderung von Auswirkungen durch Starkregenereignisse wird die Verwen-
dung versickerungsfahiger Belage fir Stellplatze, Wege und Zufahrten festge-
setzt. Diese tragen dazu bei, anfallendes Niederschlagswasser ortsnah zu versi-
ckern, die Abflussmenge zu reduzieren und die Entwasserungsinfrastruktur zu
entlasten.

Im Rahmen der Bauausfuhrung sollen zudem Mallnahmen zum Artenschutz um-
gesetzt werden, um die Vereinbarkeit zukunftiger Bautatigkeiten mit den im Um-
feld lebenden Tierarten sicherzustellen. Dazu gehdrt unter anderem der Einsatz
insektenfreundlicher Beleuchtung. Zum Schutz potenziell im Plangebiet vorkom-
mender Brutvogel und Fledermause ist zudem vor der Fallung von Baumen eine
Kontrolle auf mdgliche Quartiere durchzufthren. Der Verlust von Lebensraumen
ist durch geeignete Nisthilfen zu ersetzen.

Die Festsetzung dient dem Ziel, einen Beitrag zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zu leisten. Durch die verpflichtende Installation von Solaranlagen wird eine
dezentrale und nachhaltige Stromversorgung unterstutzt und langfristig gesi-
chert.

Deshalb sind die nutzbaren Dachflachen zu mindestens 80 % mit Anlagen zur
Solarenergienutzung auszustatten. Nutzbar ist derjenige Teil der Dachflache, der
fur die Nutzung der Solarenergie aus technischen Griinden verwendet werden
kann.

Bei Flachdachern sind die aufgestanderte Solaranlagen bis zu einer Hohe von
1,5 m, gemessen von der Oberkante Dachhaut, zulassig. Sie missen zum
Dachrand mindestens einen Abstand einhalten, der das 1,5 fache ihrer gesamten
Konstruktionshéhe Uber der Dachflache entspricht, mindestens jedoch 1,5 m. Bei
geneigten Dachern sind Solaranlagen (Thermische Solarkollektoren sowie Pho-
tovoltaikmodule) nur in der Neigung der Dachflache aufgelegt oder ebenengleich
zur Dachhaut zuldssig. Die Installation auf Nebenanlagen ist ebenfalls zulassig,
sofern die vorgegebenen Konstruktionshéhen eingehalten werden. Photovoltaik-
module sind so zu errichten und zu betreiben, dass keine Gefahren, erhebliche
Nachteile oder erhebliche Belastigungen infolge von Lichteinwirkungen durch
Lichtreflexionen und Blendwirkungen flr die Allgemeinheit oder die Nachbar-
schaft auftreten. Zur Vermeidung und zur Minderung bodennaher Lichtreflektio-
nen sind nur die nach dem Stand der Lichtminderungstechnik und gegen Blend-
wirkung entspiegelten bzw. reflektionsarmen Solarmodule und Befestigungsbau-
teile zulassig.

Die festgesetzten Solargebote sind mit Fertigstellung der Gebaude zu realisieren.
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Anpflanzung von Bdumen

und Strduchern

Die nachfolgenden Festsetzungen ermdoglichen eine vielfaltige Durchgriinung
des Plangebietes und leisten einen Beitrag zur 6kologischen Aufwertung des
Areals und tragen zur Verbesserung des lokalen Mikroklimas bei. Durch die In-
tegration von Grinstrukturen wird nicht nur die Aufenthaltsqualitat fur die zukinf-
tigen Nutzerinnen und Nutzer erhdht, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur
Klimaanpassung im urbanen Raum geleistet. Die geplanten MaRnahmen unter-
stutzen zudem die Biodiversitat im Plangebiet.

Die nicht Uberbauten Grundsticksflachen sind zu begriinen und gartnerisch mit
Pflanzen (Gehdlze, Stauden, Graser etc.) zu gestalten. Grof¥flachig mit Steinen
bedeckte Flachen, auf denen hauptsachlich Steine zur Gestaltung verwendet
werden und Pflanzen nicht oder nur in geringer Zahl vorkommen (Schottergar-
ten), sind unzulassig.

Fir Neupflanzungen innerhalb des Geltungsbereiches sind einheimische, stand-
ortgerechte, herkunftsgesicherte und naturraumtypische Gehdlze zu verwenden.
Es wird auf die Vorgaben des § 40 BNatSchG verwiesen. Es sollten nur gebiets-
heimische Gehdlze mit der regionalen Herkunft "Westdeutsches Bergland und
Oberrheingraben" (Vorkommensgebiet 4) und fir Ansaaten nur gebietsheimi-
sche Saatgutmischungen, mit der regionalen Herkunft "Oberrheingraben mit
Saarpfalzer Bergland" (Ursprungs-/Herkunftsgebiet 9) verwendet werden. Die
nachfolgende Pflanzliste stellt eine Vorauswahl geeigneter Pflanzenarten dar.
Pflanzliste (nicht abschlieRend):

Baume: Obstbaume i.S., Acer campestre (Feldahorn), Acer platanoides (Spit-
zahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Juglans regia (Nussbaum), Prunus
avium (Vogelkirsche), Tilia sp. (Linde)

Strducher: Cornus sanguinea (Hartriegel), Corylus avellana (Hasel), Ligustrum
vulgare (Liguster), Rosai.S., Obststraucher i.S., Sambucus nigra (Schwarzer Ho-
lunder), Viburnum opulus (Schneeball), Crataegus monogyna (Eingriffl. Weil3-
dorn).

Pflanzqualitat: Strauch: mind. 4-5 Tr., H. 60-100 cm; Heister: mind. 2x v., H. 125-
150 cm; Hochstamm: mind. 3x v., StU 18-20 cm

Pflanzung von Baumen

Je angefangener 200 m? unbebauter Grundstilicksflache ist mindestens 1 mittel-
groRkroniger Hochstamm mit einem Stammumfang (StU) von mindestens 18-20
cm zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

Dachbegrinung

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Dachflachen der zu errichten-
den Gebaude extensiv mit einer belebten Substratschicht von mindestens 10 cm
Dicke, mit Regenwasseraufbau in der Drainschicht und ohne zusatzliche Bewas-
serung zu begrinen und dauerhaft zu unterhalten. Die Dachbegriinungen sind
aus geeigneten Grasern, Krautermischungen sowie aus Stauden (Z.B. Sprossen
oder Flachballenpflanzen) herzustellen.

Eine Kombination der Dachbegriinung mit aufgestanderten Solar- und Photovol-
taikmodulen ist zulassig.
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Ortliche Bauvorschriften
(§ 85 LBO)

Stellplatzbegriinung

Stellplatzanlagen fir mehr als 6 Kraftfahrzeuge sind mit Hochstammen zu begri-
nen und zu gliedern. Hierzu ist je angefangene 6 Pkw-Stellplatze mindestens 1
mittel- grol3kroniger Hochstamm mit einem Stammumfang (StU) von mindestens
18-20 cm in raumlicher Zuordnung zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu er-
halten.

Gestaltung der Dacher und Fassaden

e Im Mischgebiet (MI) sind ausschlieRlich Flachdacher mit einer Neigung von
hdchsten 5° zulassig. Ausgenommen hiervon sind untergeordnete Gebaude-
teile, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlage gem.
§ 23 Abs. 5 S. 2 BauNVO sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze.

¢ Die entstehenden Hauptgebaudekomplexe sind jeweils mit einer einheitliche
Dachneigung auszufiihren.

e Dacheindeckungen sind blendfrei auszufihren. Dacheindeckungen aus un-
beschichteten Metallen (Kupfer, Zink, Blei) sind nicht zulassig.

e Grelle, leuchtende, glanzende oder spiegelnde Materialien sind zur Fassa-
dengestaltung nicht zulassig.

Werbeanlagen

o Werbeanlagen sind nur innerhalb der Giberbaubaren Grundsticksflachen und
an der Statte der Leistung zulassig.

e Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem Licht sowie
Lichtwerbung am Himmel sind unzulassig.

e Im Ubergansbereich zwischen Erdgeschoss und dem 1. Obergeschoss bis
zur Brustungshohe der Fenster sind horizontale Werbeanlagen bis zu einer
maximalen Hoéhe von 0,8 m zulassig, soweit die vertikale Gliederung der Bau-
korper nicht beeintrachtigt wird.

Standorte fur Restmiill- und Wertstoffbehalter
o Die Aufstellplatze fur bewegliche Abfall- und Wertstoffbehalter sind durch ge-

eignete Vorkehrungen (z.B. Sichtblenden, Bepflanzung) allseitig und dauer-
haft gegen Einblick einzuschirmen.

Die getroffenen gestalterischen Festsetzungen verfolgen das Ziel, eine funktio-
nale und asthetisch ansprechende bauliche Entwicklung im Plangebiet sicherzu-
stellen. Durch die klare Definition von Materialien, Formen und gestalterischen
Elementen wird eine einheitliche Architektursprache geférdert, die sich harmo-
nisch in das bestehende stadtebauliche Umfeld einfiigt.

Besonderes Augenmerk liegt auf der Ausbildung der Dachlandschaften und Fas-
saden, die durch zurlickhaltende Materialwahl und reduzierte Formensprache zur
stadtebaulichen Ordnung beitragen. Die Einschréankungen bei der Verwendung
reflektierender oder greller Materialien dienen dabei nicht nur der gestalterischen
Kohérenz, sondern auch dem Schutz vor visueller Uberreizung und Blendwir-
kung.
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Nachrichtliche
Ubernahmen

Hinweise

Geltungsbereich

Die Regelungen zu Werbeanlagen gewahrleisten eine zurtckhaltende, dem
Stadtbild angemessene Werbegestaltung. Die Vorgaben zur Einhausung von Ab-
fallbehaltern tragen zur Ordnung des Quartiers bei und verhindern visuelle St6-
rungen im Stralkenraum.

Insgesamt leisten die gestalterischen Festsetzungen einen wesentlichen Beitrag
zur Schaffung eines qualitatsvollen, urban gepragten Stadtbildes, das sowohl
funktionale Anforderungen erflllt als auch gestalterische Koharenz und Aufent-
haltsqualitat gewahrleistet.

Niederschlagswasser

Nach den Vorgaben des § 49a Saarlandisches Wassergesetz (SWG) soll das
anfallende Niederschlagswasser vor Ort genutzt, versickert, verrieselt oder in ein
oberirdisches Gewasser eingeleitet werden.

Wasserschutzgebietsverordnung

Die MalRnahme befindet sich innerhalb der Schutzzone Il des durch Verordnung
des Ministeriums fir Umwelt vom 29.11.1991 ausgewiesenen Trinkwasser-
schutzgebietes C45 "St. Ingbert" zu Gunsten der Stadtwerke St. Ingbert GmbH.
Die entsprechende Schutzgebietsverordnung wird nachrichtlich Gbernommen.
Die Vorgaben sind zu beachten. Dazu zahlt insbesondere das Verbot der Versi-
ckerung des von Strallen und sonstigen Verkehrsflachen anfallenden Nieder-
schlagswassers.

Hinweise flir die nachfolgenden Planungsebenen sind der Planzeichnung zu ent-
nehmen.

Der Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans orientiert sich an den
vorhandenen Flurstiicken.

6 SICH WESENTLICH UNTERSCHEIDENDE LOSUNGEN

Standortentscheidung

Die Standortentscheidung begriindet sich in der planerischen Absicht, eine ge-
ordnete stadtebauliche Entwicklung auf einer vorhandenen Potentialflache im
Siedlungsgeflige zu realisieren. Das Plangebiet ist im Flachennutzungsplan als
potenzielle Wohnbauflachenerweiterung dargestellt. Damit wurde die grundsatz-
liche Entscheidung zur Ausweitung der Siedlungsflache an diesem Standort be-
reits getroffen und planerisch abgewogen. Die Lage des Plangebiets innerhalb
des Siedlungskérpers gewahrleistet eine stadtebaulich sinnvolle Arrondierung
der vorhandenen Bebauung. Die bereits vorhandene Erschlieungsinfrastruktur
sowie die mogliche StralRenrandbebauung schaffen gute Voraussetzungen fir
eine zeitnahe und wirtschaftlich tragfahige Umsetzung der baulichen Entwick-
lung.

Es werden keine naturnahen Flachen ohne funktionalen Bezug zur bestehenden
Siedlungsstruktur in Anspruch genommen. Die Planung orientiert sich an den
Grundsatzen einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Siedlungsentwick-
lung. Aufgrund der ginstigen Lage und der vorhandenen infrastrukturellen Vo-
raussetzungen ist davon auszugehen, dass eine zugige bauliche Realisierung
erfolgen kann.
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0-Variante

Die 0-Variante wirde bedeuten, dass die Grundstlicke in ihrem jetzigen Zustand
verbleiben wirden und damit nicht bebaut werden kénnen. Eingriffe waren nur
im Rahmen der Nutzung als Gartenflache mdglich bzw. wirden sich die brach-
liegenden Wiesenflachen im Rahmen der natlrlichen Sukzession verandern.

Fir die Schaffung von neuem Wohnraum sowie einem vertraglichem Gewerbe-
mix mussten damit andere Flachen beansprucht werden.

7 AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG - ABWAGUNG

Gesunde
Wohn- und Arbeits-

Verhéltnisse

Wohnbed(irfnisse
der Bevélkerung

soziale u. kulturelle
Bediirfnisse/ Sport,
Freizeit und

Erholung

Erhaltung/ Umbau
vorh. Ortsteile /
zentrale Versorgungs-

bereiche

Denkmalschutz

Mit Realisierung der Planung kénnen grundsatzlich Auswirkungen auf einzelne
der in § 1 Abs. 6 BauGB genannten Belange verbunden sein. Diese Auswirkun-
gen werden im Folgenden erlautert und in die Abwagung eingestellt. Gemaf § 1
Abs. 7 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane die offentlichen und pri-
vaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzuwagen.

Aufgrund der Festsetzungen lassen sich folgende Auswirkungen erwarten, die im
Rahmen der Abwagung zu betrachten und auf ihre Erheblichkeit hin zu bewerten
sind:

Die gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse werden durch die Planung nicht
beeintrachtigt. Der vorgesehene Nutzungsmix gilt als weitgehend konfliktfrei im
Hinblick auf die angrenzende Wohnnutzung. Nach aktuellem Kenntnisstand sind
keine erheblichen negativen Auswirkungen auf das Umfeld zu erwarten.

Im Mischgebiet steht insbesondere die Erfullung der Wohnbedurfnisse im Vor-
dergrund, da die Gebietsart eine ausgewogene Kombination aus Wohnen und
nicht wesentlich stérendem Gewerbe ermdoglicht. Durch die Integration von
Wohnnutzung in ein Umfeld mit kleinteiligem Gewerbe, Dienstleistungen und so-
zialen Einrichtungen wird ein urbanes Wohnumfeld geschaffen, das den alltagli-
chen Bedurfnissen der Bewohner in besonderem Male gerecht wird.

Anlagen zur Erfullung nebenstehender Bedurfnisse (Soziales, Kultur, Sport und
Freizeit) sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. Der zuldssige Nut-
zungsmix ermdoglicht dahingehend nebenstehende Einrichtungen und stellt sich
zugleich als konfliktarm far das Umfeld dar, womit die angrenzende Wohnbebau-
ung keine Einschrankungen zu erwarten hat und die Erholungsfunktion in den
privaten Rlckzugsorten weiterhin stattfinden kann.

Negative Auswirkungen auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB sind nicht
zu erwarten.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine
denkmalgeschutzten Kulturgiter bekannt, weswegen davon ausgegangenen

agstaUMWELT GmbH

Seite 14

27 von 76 in Zusammenstell ung



Mittelstadt St. Ingbert
Begriindung

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
+~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*

Orts-/
Landschaftsbild

Natur und Umwelt

werden kann, dass es zu keinen negativen Beeintrachtigungen im Zuge der Pla-
nung kommen wird. Vorsorglich wird auf die Anzeigepflicht und das befristete
Veranderungsverbot bei Bodenfunden gem. SDSchG hingewiesen.

Erheblich negative Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Aufgrund der getroffenen Festset-
zungen zur Art und dem Mal} der baulichen Nutzung, ist davon auszugehen, dass
sich die geplanten Nutzungen behutsam in die nahere Umgebung einfiigen.

Die Festsetzungen werden so getroffen, dass die Auswirkungen auf die in § 1
Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange mdglichst gering sind bzw. entsprechend
kompensiert werden.

Faktoren Auswirkungen

Flora/ Fauna Durch die vorliegende Planung findet ein Verlust von Grinflachen und
damit ein potenzieller Verlust von Lebensrdumen lokaler synanthroper
Arten statt. Bei Einhaltung der gesetzlichen Rodungsfrist sowie der vor-
gesehenen Schutz- und VermeidungsmalRnahmen u.a. der Kontrolle
von Geholzstrukturen vor der Rodung kénnen erhebliche Beeintrachti-
gungen auf den Erhaltungszustand einer lokalen Population relevanter
Arten vermieden werden. Auf Grundlage der durchgefiihrten Relevanz-
prifung wird empfohlen, weiterfihrende Untersuchungen durchzufih-
ren, um maogliche VerstdlRe gegen § 44 BNatSchG auszuschlieRen.
Bereits jetzt werden zahlreiche Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20,
25a und 25b BauGB getroffen die den Belangen des Arten- und Natur-
schutzes Rechnung tragen. Eine mdglichst vielféltige Durchgriinung
des Plangebietes, soll nach Beendigung der BaumaRnahmen den lokal
synanthropen Arten weiterhin einen Lebensraum bieten.

Flache Mit der vorliegenden Planung werden bereits in Teilen anthropogen
Uberpragte Flachen in Anspruch genommen, welche direkt an das Sied-
lungsgebiet angrenzen. Die ErschlieRung kann ber die bereits vorhan-
dene Stralke erfolgen.

Boden/ Wasser In den Untergrund und den Boden wird im Bereich der baulichen Anla-
gen eingegriffen. Mit der Festsetzung der Grundflachenzahl kénnen nur
in einem fir die Nutzungsart zulassigen Umfang Flachen versiegelt
werden. Damit ist sichergestellt, dass es zu keinen erheblichen Auswir-
kungen auf die Schutzglter Boden und Wasser kommt. Zufahrten,
Stellplatze und Wege sind vornehmlich mit einem wasserdurchléassigen
Belag herzustellen. Mit der Dachbegriinungspflicht werden zusatzliche
Retentionsraume fir das anfallende Regenwasser geschaffen. Die Vor-
gaben des § 49a SWG werden umgesetzt. Durch die nachrichtliche
Ubernahme der Wasserschutzgebietsverordnung ,WSG St. Ingbert*
werden die entsprechenden Vorgaben berlcksichtigt, womit von keiner
Beeintrachtigung des WSG auszugehen ist.

Luft/ Klima Beeintrachtigungen auf die Schutzglter sind als nicht erheblich zu be-
werten, da eine Flache in Anspruch genommen wird, welche direkt an
das angrenzende Siedlungsgebiet anschliet. Mit der Festsetzung der
maximalen Uberbaubaren Grundstiicksflache wird sichergestellt, dass
ein groRer Teil der Flachen weiterhin unversiegelt bleibt. Des Weiteren
tragen die grunordnerischen Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25
BauGB dazu bei, die Beeintrachtigungen auf das Mikroklima weitestge-
hend zu verhindern. Damit kénnen die unversiegelten Flachen weiter-
hin einen positiven mikroklimatischen Beitrag leisten. Mit der Solar-
pflicht gem. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB wird zudem explizit eine verbind-
liche KlimaschutzmaRnahme getroffen und der Ausbau der erneuerba-
ren Energien nachhaltig geférdert.

Wirkungsgefuige/ Erhebliche Auswirkungen durch die vorliegende Planung sind nicht zu
Wechselwirkungen erwarten.
Landschaft Die vorliegende Planung beabsichtigt eine dem Umfeld entsprechende

vertragliche Entwicklung. Die Festsetzungen zum MalR der baulichen
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Belange der
Wirtschaft/

Arbeitsplatze

Personen-/
Glterverkehr,
Verteidigung/
Zivilschutz

Stadtebauliche
Planungen

Verkehr

Hochwasserschutz

Fliichtlinge/
Asylbegehrende

Faktoren Auswirkungen

Nutzung garantieren eine dem Gebietscharakter entsprechende Nut-
zungsdichte. Die grinordnerischen Festsetzungen leisten ihren Beitrag
zur bestmoglichen Eingliederung in das Stadtgebiet. Eine Beeintrachti-
gung auf das Schutzgut ist daher nicht zu erwarten.

Biologische Vielfalt Die Biodiversitat im Plangebiet wird sich durch die geplanten Nutzun-
gen verandern, jedoch sind die Auswirkungen aufgrund der griinordne-

rischen Festsetzungen als nicht erheblich zu beurteilen.

Schutzgebiete und -objekte sind nicht betroffen.

Natura 2000-Gebiete | Durch die Planung erfolgt keine Fldcheninanspruchnahme eines Natura

2000-Gebietes.

Schwere Unfalle oder
Katastrophen

Nutzungen, welche zu schweren Unféllen oder Katastrophen fiihren
kénnen, sind im Wohngebiet nicht zuldssig.

Durch die Bauleitplanung entsteht die Mdglichkeit, Gewerbebetriebe anzusie-
deln. Dies fuhrt nicht nur zur Schaffung neuer Arbeitsplatze, sondern férdert auch
die wirtschaftliche Entwicklung der Region.

Die Belange, die in § 1 Abs. 6 Nr. 9 und 10 BauGB genannt sind, werden durch
die Planung nicht beeintrachtigt.

Der vorliegende Bebauungsplan setzt die Ergebnisse der durchgeflhrten Studie
,Im Stegbruch® um und schafft die Grundlage fir eine zukunftsorientierte Ent-
wicklung des Stadtteils.

Durch die geplante Nutzung wird zusatzlicher Fahrverkehr induziert. Aufgrund
der geplanten Nutzung und der quantitativen Beschrankung durch das Mal} der
baulichen Nutzung ist davon auszugehen, dass keine Beeintrachtigungen der
Leistungsfahigkeit des Stralennetzes entstehen.

Auswirkungen auf den Hochwasserschutz sind nicht zu erwarten.

Grundsatzlich sind Wohnungen flir Fliichtlinge aufgrund der getroffenen Festset-
zungen innerhalb des Plangebietes zuldssig. Die Gemeinde geht davon aus,
dass durch die Bereitstellung von neuen Wohngrundstucken zusatzliche Woh-
nungen im Gemeindegebiet frei werden, welche dann fir die Unterbringung von
Fliichtlingen bzw. Asylbegehrenden bereitstehen, sodass keine Auswirkungen
auf den Belang zu erwarten sind.
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1 EINLEITUNG

Der Rat der Mittelstadt St. Ingbert hat am 29.10.2024 den Beschluss zur
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und Arbeiten Im
Stegbruch® im Stadtteil Rohrbach gefasst.

Der Flachennutzungsplan wird im Parallelverfahren geandert.

Im Folgenden wird gem. Anlage 1 des BauGB ein Umweltbericht (Ergebnisse der
Umweltprifung) gem. § 2a BauGB verfasst, der die voraussichtlichen
unmittelbaren und mittelbaren Umweltdnderungen und Auswirkungen auf die
Schutzgiter durch das vorgesehene Projekt bzw. die Planung beschreibt und
bewertet.

Der Umweltbericht gilt sowohl fur den Bebauungsplan als auch fir Teildnderung
des Flachennutzungsplans

1.1 Projektbeschreibung / Ziel des Bauleitplans

Bedarf an Grund
und Boden

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Rohrbach, nérdlich der Stral’e ,Im
Stegbruch®. Der Geltungsbereich umfasst eine Flache von rd. 0,6 ha. Die genaue
Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen.

Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die
Entwicklung eines mischnutzungsgepragten Stadtquertiers zu schaffen.

Der Flachennutzungsplan stellt das Gebiet derzeit als Reserveflache fir Wohnen
dar. Der Bebauungsplan Uberplant die Flachen mit einem Mischgebiet und kann
demnach nicht aus den derzeitigen Darstellungen des Flachennutzungsplans
entwickelt werden. Der Flachennutzungsplan muss demnach im Rahmen einer
parallelen Teilanderung geandert werden.

Das Plangebiet besitzt eine GroRe von ca. 6.000 m2. Durch die Festsetzung einer
GRZ von 0,6 kénnen etwa 3.600 m? innerhalb des Mischgebietes versiegelt
werden. Eine zusatzliche Versiegelung kann durch Garagen und Stellplatze,
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BaunNVO und bauliche Anlagen unterhalb der
Gelandeoberflache bis zu einer GRZ von 0,8 erfolgen, wodurch maximal etwa
4.800 m? versiegelt werden konnen. 1.200 m? sind dauerhaft von Versiegelung
freizuhalten.

agstaUMWELT GmbH
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1.2 Relevante Fachgesetze und Fachpldne

Das Baugesetzbuch enthalt eine Reihe von naturschutzbezogenen Regelungen,
Zielen und Vorgaben, die bei der Planung zugrunde zu legen sind. Dartber hinaus

sind insbesondere die folgenden Fachgesetze und Fachplane relevant:

Relevante Fachgesetze und
Pléane

Belange

Beriicksichtigung/ Betroffenheit

Naturschutz

(BNatSchG, SNG, FFH-
Richtlinie, FSRL,
Landschaftsprogramm)

Natura2000, NSG, LSG,
Geschltzte
Landschaftsbestandteile,
Naturdenkmaler, Geschltzte
Biotope

Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine
Schutzgebiete, geschiitzte
Landschaftsbestandteile, Naturdenkmaler, o.a.

Zielvorgaben aus dem BNatSchG:

Arten-/ Biotopschutz

Spezielle artenschutzrechtliche Prufung (§ 44
BNatSchG ist Bestandteil der Umweltpriifung)

Klima Grinflachen mit Baumstrukturen tragen zur
Verbesserung des Lokalklimas bei; das Plangebiet
besitzt jedoch keine ausgepragte Funktion als
Kaltluft-/ Frischluftentstehungsgebiet.

Die klimatische Funktion der Flache wird in den
Festsetzungen des Bebauungsplans in Form von
grunordnerischen Festsetzungen beriicksichtigt.

Boden Keine erhebliche Beeintrachtigung;
Neuversiegelung wird auf ein MindestmaR
reduziert

Wasser keine Betroffenheit

Kulturgiter/ Kulturlandschaft keine Betroffenheit

Erholung keine Betroffenheit

Freiraumentwicklung/ -sicherung keine Betroffenheit

Oberflachengewasser keine Betroffenheit

Schutzgebiete keine Betroffenheit

Land- und Forstwirtschaft keine Betroffenheit

Bundesbodenschutzgesetz Altlasten Es gibt keine Anhaltspunkte fir bestehende

Altlasten.

sparsamer Umgang mit Grund und
Boden

Die Flacheninanspruchnahme wird durch die
getroffenen Festsetzungen (Begrenzung der
Uiberbaubaren Grundstticksflachen,
griinordnerische Festsetzungen) auf  ein
notwendiges Mindestmal beschrankt.

Die Flachen befinden sich innerhalb des
Siedlungsgefiiges und es besteht ein direkter
Bezug zur umliegenden Bebauung.

Das Plangebiet ist bereits an die Stralle ,Im
Stegbruch” angebunden.

Immissionsschutz  (BImSchG,
Verordnungen und Richtlinien)

Auswirkungen von Larm auf

stérempfindliche Nutzungen

Im geplanten Nutzungsmix werden keine
storintensiven Nutzungen vorgesehen. Dies tragt
dazu bei, die Larmbelastung im Umfeld auf ein
Minimum zu reduzieren. Durch die gezielte
vertraglicher Nutzungsarten wird sichergestellt,
dass die angrenzenden Wohnbereiche keinen
zusatzlichen Larmbelastungen ausgesetzt werden.
Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN
18005 sind im Zuge der Baugenehmigungsphase
nachzuweisen.

Gesetz Uber die | Umweltprufung Umweltbericht/-prifung ist Bestandteil des

Umweltvertraglichkeitsprufung Bebauungsplanes (gemeinsam fir FNP und
BPlan).

Wassergesetze (WHG/ Saarl. | Wasserschutzgebiete Das Plangebiet liegt innerhalb eines

Wassergesetz) Wasserschutzgebietes der Schutzzone Il sowie im
Trinkwasserschutzgebiet ,WSG St. Ingbert‘. Die
agstaUMWELT GmbH Seite 4
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Plane

Relevante Fachgesetze und | Belange Beriicksichtigung/ Betroffenheit

Trinkwasserschutzverordnung wird nachrichtlich in
den Bebauungsplan tibernommen.

Saarl. Denkmalschutzgesetz Belange des Denkmalschutzes Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich

innerhalb des Plangebietes keine Denkmaler.

Teilabschnitt Umwelt

Landesentwicklungsplan, Vorranggebiete, Das Plangebiet liegt innerhalb eines

Vorbehaltsgebiete Vorranggebietes fir Grundwasserschutz. Nach
den Vorgaben des Landesentwicklungsplan —
Teilabschnitt Umwelt ist das Gebiet als
Wasserschutzgebiet festgesetzt worden (s.o.). Die
entsprechenden Regelungen zum
Wasserschutzgebiet werden in den
Bebauungsplan aufgenommen. Zielkonflikte mit
dem Vorranggebiet fir Grundwasserschutz
kébnnen damit ausgeschlossen werden. Zum
Schutz des Grundwassers werden entsprechende
Festsetzungen und Hinweise getroffen.

Vorbehaltsgebiete sind nicht betroffen.

2 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN
UMWELTAUSWIRKUNGEN (UMWELTPRUFUNG)

21 Bestandsaufnahme (Basisszenario)

Schutzgiiter
Naturhaushalt/

Arten/Biotope

In diesem Kapitel erfolgt zunéchst eine Beschreibung des Ist-Zustandes bezogen
auf die einzelnen Schutzguter. Der Ist-Zustand ist Basis der Bewertung maéglicher
Auswirkungen der Planung:

Biotopstrukturen

Das Plangebiet zeichnet sich durch eine vielfaltige Struktur aus und umfasst unter
anderem vereinzelte Wiesenflachen sowie unterschiedliche Gehdlz- und
Baumbestande.

Im Ostlichen Bereich grenzt ein gepflegter Hausgarten an das Gebiet, welcher
einem angrenzenden Wohngebaude zugeordnet werden kann. Im Nordosten
befindet sich ein verwilderter Gartenbereich, der augenscheinlich Uber einen
langeren Zeitraum keiner gartnerischen Pflege unterzogen wurde. Beide
Gartenflachen bilden eine Ubergangszone zwischen den Grinstrukturen des
Plangebiets und der angrenzenden Wohnbebauung.

Die sldliche Begrenzung des Gebiets wird durch die Strale ,Im Stegbruch®
markiert. Dort befindet sich eine versiegelte Flache mit Schotterrasen, die derzeit
als Parkplatz genutzt wird. Diese Flache sowie die infrastrukturelle Anbindung an
die StraRe dokumentieren eine deutliche anthropogene Uberformung.

Unmittelbar angrenzend an den Parkplatz sind verschiedene Gehdlze vorhanden,
darunter eine Kiefer (Pinus spp.), eine Kastanie (Castanea spp.), ein
Pflaumenbaum (Prunus domestica), mehrere Haselstraucher (Corylus avellana)
sowie ein Walnussbaum (Juglans regia). Im westlichen sowie im nérdlichen Teil

agstaUMWELT GmbH
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des Plangebiets befindet sich Gehdlzbestand, der Uberwiegend aus Birken (Betula
spp.), Eichen (Quercus spp.) und weiteren Haselstrduchern besteht.

Auf dem gesamten Areal sind gréRere Mengen an Totholz (vorwiegend kleinere
Aste)sowie Griinschnitt unregelmaRig verteilt. Zwischen diesen Strukturen finden
sich kleinere Wiesenbereiche. Zudem ist das Gebiet stellenweise dicht mit
Brombeerhecken (Rubus fruticosus agg.) bewachsen, die auch entlang des
angrenzenden Gehwegs zur Stralle hin auftreten. Am Strallenrand wurden
darlber hinaus einzelne Sommerlinden (Tilia platyphyllos) sowie ein Apfelbaum
(Malus domestica) dokumentiert.

Artvorkommen

Nach Auswertung der Datenlage sind planungsrelevante Arten des Anhang IV der
FFH-Richtlinie bzw. des Anhang | der VS-Richtlinie im Ubergeordneten
Planungsraum bekannt. Innerhalb des Plangebietes finden sich potenziell
geeignete Habitatstrukturen fur planungsrelevante Arten des Anh. IV der FFH-RL
sowie fiir Vogelarten des Anh. | der VS-RL.'

Schmetterlinge

In der Umgebung des Plangebietes sind Vorkommen der Spanischen Flagge
(Euplagia quadriounctaria), des GrofRen Feuerfalters (Lycaena dispar) und des
Nachtkerzenschwarmers (Proserpinus proserpina) bekannt. Das Plangebiet selbst
bietet nur gering ausgepragte Habitatstrukturen fir Tag- und Nachtfalter. Es
befinden sich ungemahte Wiesenflachen innerhalb des Plangebiets, und
angrenzend an den Parkplatz sind Stauden und Blutenpflanzen vorhanden, die
potenziell als Futter- oder Nektarpflanzen dienen kénnen. Zudem stellen
vorhandene Brombeergebische eine potenzielle Nahrungsquelle dar.

Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Strukturen vor allem haufigen
und wenig spezialisierten Arten als Lebensraum dienen kénnen. Ein Vorkommen
planungsrelevanter Arten erscheint insgesamt unwahrscheinlich, kann jedoch
nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

Weiterfilhrende  Untersuchungen zu  Vorkommen  planungsrelevanter
Schmetterlingsarten werden empfohlen um mdoglicherweise eintretende
Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG einschatzen zu kénnen.

Reptilien

In der Umgebung des Plangebietes sind Vorkommen der Schlingnatter (Coronella
austriaca), der Zauneidechse (Lacerta agilis) und der Mauereidechse (Podarcis
muralis) bekannt.

Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich Saumstrukturen, die
insbesondere an besonnten, totholzreichen Stellen potenziell geeignete
Habitatbedingungen fur planungsrelevante Reptilienarten bieten.

" agstaUMWELT GmbH (August 2025): Spezielle artenschutzrechtliche Priifung — Prifschritt I: Relevanzprifung

agstaUMWELT GmbH
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Weiterfilhrende  Untersuchungen zu  Vorkommen  planungsrelevanter
Reptilienarten  werden  empfohlen um  mdglicherweise  eintretende
Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG einschatzen zu kénnen.

Saugetiere (Fledermause)

Im grofRraumigen Planungsraum sind Nachweise folgender, planungsrelevanter
Arten bekannt: Breitfligelfledermaus (Eptesicus serotinus), Bechsteinfledermaus
(Myotis bechsteinii), Wasserfledermaus (Myotis daubentoniee), Groltes Mausohr
(Myotis myotis), Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Fransenfledermaus
(Myotis nattereri), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Abendsegler (Nyctalus
noctula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus (Pipistrellus
pipistrellus) und Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus).

Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich Gebaudestrukturen sowie
strukturreiche  Gehdlzbestande, die potenziell als Lebensraum fir
planungsrelevante Fledermausarten dienen konnen.
In der angrenzenden Wohnbebauung ist zudem mit der Nutzung von Gebauden
als Tagesverstecke oder Wochenstubenquartiere zu rechnen.
Eine Nutzung des Parkplatzes und der Freiflachen zwischen den Gehdlzstrukturen
als Jagdhabitat kann nicht ausgeschlossen werden.

WeiterfUhrende  Untersuchungen  zu  Vorkommen  planungsrelevanter
Fledermausarten werden empfohlen um mdglicherweise eintretende
Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG einschatzen zu kénnen.

weitere Sdugetierarten

Innerhalb des Geltungsbereiches sind Gebulschstrukturen vorhanden, die bedingt
geeignete Habitatstrukturen flr die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) bieten.
Im Ubergeordnete Planungsraum sind Vorkommen des Luchses (Lynx lynx), der
Wildkatze (Felis silvestris) und des Bibers (Castor fiber) bekannt. Aufgrund der
Okologie der drei Arten Luchs, Wildkatze und Biber ist nicht mit der Nutzung des
Plangebietes zu rechnen. Ein Vorkommen der Haselmaus ist aufgrund
angrenzender Stérungsquellen zwar als eher unwahrscheinlich anzusehen, kann
jedoch nicht vollig ausgeschlossen werden.

Weiterfilhrende  Untersuchungen zu  Vorkommen  planungsrelevanter
Saugetierarten, wie der Haselmaus, sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Falle
eines Eingriffes in die vorhandenen Gebuschstrukturen notwendig um
maoglicherweise eintretende Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG einschatzen
zu kénnen.

Européische Vogelarten

In der Umgebung des Plangebietes sind Vorkommen folgender europaischer
Brutvogelarten bekannt: Raufullkauz (Aegolius funereus), Eisvogel (Alcedo
atthis), Mittelspecht (Dendrocoptes medius), Schwarzspecht (Dryocopus martius),
Wanderfalke (Falco peregrinus), Neuntoter (Lanius collurio), Heidelerche (Lullula
arborea), Schwarzmilan (Milvus migrans), Rotmilan (Milvus  milvus),
Wespenbussard (Pernis apivorus), Grauspecht (Picus canus).

agstaUMWELT GmbH
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Schutzgebiete/
-objekte

Schutzgut
Boden

Schutzgut
Wasser

Schutzgut
Klima/Luft

Die Geholz- und Gebuschstrukturen des Plangebietes weisen eine Eignung als
potenzielles Bruthabitat sowohl fir allgemein haufige als auch fir
planungsrelevante Vogelarten auf.

WeiterfuUhrende Untersuchungen zu Vorkommen europaischer Vogelarten werden
empfohlen um madglicherweise eintretende Verbotstatbestdnde nach §44
BNatSchG einschatzen zu kénnen.

Schutzgebiete gemal BNatSchG oder SNG sind nicht betroffen, auch liegt das
Plangebiet weder in einem SPA-Gebiet (Special Protection Area, im Rahmen
Natura2000), einem Vogelschutzgebiet (EU-Vogelschutz-Richtlinie) noch in einem
IBA-Gebiet (International Bird Area).

Natura 2000- oder FFH-Gebiete sind ebenfalls nicht betroffen. Auch existieren
keine FFH-Lebensraumtypen gem. Anh. | der FFH-RL im Geltungsbereich.

Geschutzte Biotope gemalf § 30 BNatSchG (i.V.m. § 22 SNG) befinden sich keine
innerhalb des Plangebietes.

Laut Bodenubersichtskarte des Saarlands ist das Plangebiet den
Siedlungsbereichen zugeordnet. Laut Quartarkarte handelt es sich im Plangebiet
um Periglazidare Lagen Uuber Sandsteinen und -konglomeraten des
Bundsandsteins und der Kreuznach Formation des Rotliegenden. Die
Festgesteine des Plangebietes besitzen ein hohes Grundwasserleitvermdgen,
wobei sich der Hauptgrundwasserleiter aus Schichten des mittleren
Buntsandsteins und Kreuznacher Schichten zusammensetzt. Die Sohlflache der
Schichten (sm+ro3) liegen unter dem Vorfluterniveau. Die potenzielle
Versickerungseignung der Boden wird mit geeignet bewertet.

Es gibt keine Anhaltspunkte flr bestehende Altlasten.

Im Plangebiet sind keine Oberflachengewasser vorhanden.

Westlich des Plangebietes in einer Entfernung von ca. 180 m befindet sich der
verrohrte Krankelbach, welcher in den ca. 250 m vom Plangebiet entfernten
Rohrbach miindet.

Der Landesentwicklungsplan — Teilabschnitt Umwelt weist die Flache als
Vorranggebiet fir den Grundwasserschutz aus. GemalR der Zielformulierung
sollen Vorranggebiete fur den Grundwasserschutz als Wasserschutzgebiete
festgesetzt werden. Dem Ziel der Raumordnung wurde bereits entsprochen, da
die Flache innerhalb eines Wasserschutzgebietes der Schutzzone Il liegt. Die
entsprechende Wasserschutzgebietsverordnung trifft dahingehend Verbote und
Gebote, welche die =zuladssigen Nutzungen reglementieren. Diese sind
einzuhalten.

Festgesetzte Uberschwemmungsgebiete sind von der Planung nicht betroffen.

Das Plangebiet ist Teil einer innerortlichen Granflache mit vielfaltigen
Biotopstrukturen, darunter Wiesenbereiche, Gehdlze und Einzelbaume. Auch
wenn das Gebiet keine wesentliche Funktion fir die regionale Kalt- und

agstaUMWELT GmbH
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Schutzgut
Mensch

Schutzgiiter Orts-
und Landschaftsbild

Schutzgut Kultur-
und Sachgliter

Frischluftproduktion erflllt, tragt es durch seine Vegetationsvielfalt zur
Verbesserung des lokalen Mikroklimas bei. Die vorhandenen Gehdlze und
Strauchstrukturen wirken temperaturausgleichend, férdern die Luftzirkulation und
binden Staub sowie Schadstoffe. Zudem leisten sie einen Beitrag zur
Kohlenstoffbindung und  unterstitzen die 6kologische  Stabilitat im
Siedlungsbereich.

Das Plangebiet besitzt im Bestand verschiedene Gehoélzbereiche, brachliegende
Wiesenflachen sowie private Garten. Eine Erholungsfunktion fiir die Allgemeinheit
besteht daher nicht. Soziale Nutzungen oder o&ffentlich nutzbare
Aufenthaltsbereiche sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Derzeit wird das Landschaftsbild vor allem durch die Wiesenflachen sowie die
vorhandenen Geholzstrukturen gepragt. Im Nahbereich des Plangebietes folgt die
umliegende Wohnnutzung sowie die sudlich angrenzende Landesstral’e L 241
(,lm Stegbruch®). Die umliegenden Grundsticke verfigen ebenfalls Uber
Wiesenflachen und Gehdlzstrukturen.

Innerhalb des Plangebietes befinden sich nach derzeitigem Kenntnisstand keine
Kulturglter.

2.2  Voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Planungsrecht existiert bislang fur die Flache nicht.
Im Flachennutzungsplan ist die Flache als Reserveflache fur Wohnen dargestellt.

Die Nichtdurchfihrung der Planung (0-Variante) wiirde bedeuten, dass sich die
brachliegenden Wiesenflachen des Plangebietes im Laufe der natirlichen
Sukzession von selbst verandern wirden. Eingriffe waren nur im Rahmen der
Nutzung als Gartenflache moglich.

2.3 Prognose iiber die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfiihrung der Planung

Der Umweltzustand des Plangebietes wird sich durch die Umsetzung der Planung
gegeniber dem Bestand verandern.

Geschutzte Biotope, Schutzgebiete oder -objekte sind von einer Durchfiihrung
oder Nichtdurchfiihrung des geplanten Eingriffs nicht betroffen.

Durch die Freimachung des Gelandes gehen Lebensraume flir die vorhandene
Fauna verloren.

Das Landschaftsbild wird sich bei Durchfiihrung der Planung verandern. Dies ist
nicht zwangslaufig mit einer negativen Entwicklung gleichzusetzen, da durch eine
entsprechende architektonische Gestaltung und Freianlagenplanung eine positive
Abrundung des Siedlungskorpers erreicht werden kann.

Es ergeben sich keine dauerhaften Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch.
Lediglich in der Bauphase kann es zu temporaren Beeintrachtigungen kommen.

agstaUMWELT GmbH
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2.3.1 Auswirkungen wahrend der Bau- und Betriebsphase auf die Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7

BauGB

o Auswirkungen wéahrend der Bau- und Betriebsphase auf Tiere, Pflanzen,

Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefiige zwischen ihnen sowie die
Landschaft und die biologische Vielfalt

Wahrend der Bauphase steht das Plangebiet temporar nicht als Lebensraum
zur Verfugung. Ein permanenter Verlust von Lebensraum findet vor allem im
Bereich der baulichen Anlagen statt. Auch nach Umsetzung der Planung sind
im Nahbereich des Plangebietes weiterhin geniigend Grinflachen vorhanden,
die als Ausweichflachen zur Verfligung stehen und wo sich potenzielle Arten in
den angrenzenden Geholzstrukturen niederlassen konnen. Des Weiteren
werden im Bebauungsplan Festsetzungen getroffen, welche auch nach
Durchfiihrung der Planung weiterhin Lebensrdume garantieren (unversiegelte
Bereiche, grinordnerische Festsetzungen).

Kurzfristige Beeintrachtigungen der Schutzguter Boden und Grundwasser sind
wahrend der Bauphase nicht vollstdndig auszuschlie3en.

Die Bodenstrukturen werden wahrend der Bauphase durch die Befahrung mit
Maschinen und das Umlagern von Boden temporar beeintrachtigt. Eine
permanente Beeintrachtigung der Bodenfunktion beschrankt sich auf den
Bereich der Versiegelungen durch die baulichen Anlagen. Mit der Festsetzung
einer GRZ von 0,6 und den grunordnerischen Festsetzungen wird erheblichen
negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden entgegengewirkt.

Durch die entstehende Neuversiegelung kommt es zu einer Beeintrachtigung
der Versickerungsfahigkeit des Bodens. Dadurch verringert sich die
Grundwasserneubildung und die versiegelten Flachen erhéhen den
Oberflachenabfluss. Aufgrund einer GRZ von 0,6, der Dachbegrinungspflicht
(zusatzlicher Retentionsraum) und dem Verwenden von versickerungsfahigen
Bodenbelagen fur Zufahrten, Stellplatze und Wege ist diese Beeintrachtigung
jedoch als unerheblich zu bewerten. Die entsprechenden Ge- und Verbote der
Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten. Im Zuge der
Planungsphase der Baumafnahme sind MaRnahmen zur Verhinderung einer
Beeintrachtigung des Grundwassers darzulegen.

Mit der Durchflihrung der Malinahmen kann es wahrend der Bauphase zu einer
Mehrbelastung der Luft durch Abgase und Staubbildung kommen.

Die Bebauung fiigt sich aufgrund der Festsetzungen lber Art und Mal} der
baulichen Nutzung in die bereits vorhandene Bebauung und Landschaft ein.

Auswirkungen, welche der Baustellenbetrieb auf das Landschaftsbild hat, sind
temporar und als gering zu bewerten.

Auswirkungen wéhrend der Bau- und Betriebsphase auf die Erhaltungsziele
und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes

Natura 2000-Gebiete sind von der Planung nicht betroffen.
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o Auswirkungen wéhrend der Bau- und Betriebsphase auf den Menschen und

seine Gesundheit sowie die Bevolkerung insgesamt

Im Zuge der Bauphase sind insbesondere Larm- und Staubemissionen nicht zu
vermeiden. Diese sind jedoch nur temporar.

Durch die geplante Nutzung wird zuséatzlicher Fahrverkehr induziert. Aufgrund
der geplanten Nutzungen und der quantitativen Beschrankung durch das Maf}
der baulichen Nutzung ist davon auszugehen, dass keine Beeintrachtigungen
der Leistungsfahigkeit des StralRennetzes entstehen.

Durch den Ausschluss storintensiver Nutzungen wird ein ausgewogener und
vertraglicher Nutzungsmix aus Wohnen und Gewerbe ermdéglicht. Es sind
daher keine negativen Auswirkungen auf die umliegenden Wohngebiete zu
erwarten.

Auswirkungen wéhrend der Bau- und Betriebsphase auf Kultur- und Sachgditer

Nach derzeitigem Kenntnisstand geht von der Planung keine negative Wirkung
auf Kultur- oder Sachguter aus.

Auswirkungen wéhrend der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der
Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abféllen und
Abwéssern

Wahrend der Bau- und Betriebsphase kommt es zu Abfallen, die vom jeweiligen
Unternehmen fachgerecht zu entsorgen sind. Im Rahmen der Betriebsphase
ist davon auszugehen, dass die Ver- und Entsorgung als gesichert angesehen
werden kann, da an vorhandene Ver- und Entsorgungsanlagen angeschlossen
werden kann. Die Abfallentsorgung erfolgt wie im restlichen Stadtgebiet auch
Uber entsprechende Unternehmen.

Auswirkungen wéahrend der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der Nutzung
erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie

Anlagen fir erneuerbare Energien werden im Bebauungsplan explizit
festgesetzt und es wird aktiv ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Auswirkungen wéhrend der Bau- und Betriebsphase hinsichtlich der
Darstellung von Landschaftspldnen sowie sonstigen Pldnen, insbesondere des
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der vorliegende Bebauungsplan auf
die genannten Plane auswirkt.

Auswirkungen wéhrend der Bau- und Betriebsphase auf die Erhaltung der
bestmdglichen Luftqualitét in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung
zur Erfiillung von Rechtsakten der EU festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht
Uiberschritten werden

Es sind keine genannten Gebiete von der Planung betroffen.
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o Auswirkungen wéahrend der Bau- und Betriebsphase auf die Wechselwirkungen

zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Die moglichen Wechselwirkungen zwischen den Auswirkungen des Vorhabens
und den betroffenen Schutz- bzw. Sachgutern sind in der folgenden
tabellarischen Ubersicht dargestellt.

Tabelle 1: Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern

Schutzgut Eingriff Wechselwirkungen mit Bewertung
anderen Schutzgiitern
Boden Bodenverdichtung, Reduzierung der Neuversiegelung mindert
Bodenversiegelung Grundwasserneubildung Infiltration von Grundwasser
Flora/ Fauna Erh6éhung des
Oberflachenabflusses
Verlust von Lebensraumen fir
Flora und Fauna
Grundwasser Minderung der Mikroklima geringe Abnahme der
Grundwasserneubildung durch Luftfeuchtigkeit
Neuversiegelung von Flachen kleinraumige Minderung der
Grundwasserneubildung
Klima/ Veranderung der Keine Beeintrachtigungen Aufheizung versiegelter
Lufthygiene mikroklimatischen Verhéltnisse Flachen
durch Neuversiegelung von geringfige Anderung der
Flachen lokalklimatischen Verhéaltnisse
Pflanzen und Potenzielle Beseitigung von Mikroklima Beseitigung von potenziellen
Tiere Vegetation, Rodung von Lebensraumen durch
Geholzen Gehdolzrodungen

Die dargestellten Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern zeigen, dass
durch das Vorhaben insbesondere die Schutzgiter Boden, Flora und Fauna,
Grundwasser sowie das Mikroklima betroffen sind. Die Eingriffe fiihren
voraussichtlich zu temporaren Beeintrachtigungen, insbesondere wahrend der
Bauphase. Langfristig ist jedoch davon auszugehen, dass sich das dkologische
Wirkungsgeflige durch die vorgesehenen Ausgleichs- und
Gestaltungsmalinahmen weitgehend stabilisiert. Aufgrund der Art und des
Umfangs der Eingriffe sowie der geplanten KompensationsmafRnahmen sind
die Wechselwirkungen insgesamt als geringfugig und nicht erheblich
einzustufen.

2.3.2 Auswirkungen wahrend der Bau- und Betriebsphase gem. Anlage 1 BauGB Nr. 2b

aa-hh

e Auswirkungen infolge des Baus und des Vorhandenseins des geplanten

Vorhabens, soweit relevant einschliel3lich Abrissarbeiten

Es sind Rodungsarbeiten erforderlich, um Teile des Plangebietes flur die
Bebauung vorzubereiten. In Zuge dessen wird es zu temporaren
Gerauschemissionen kommen. Weiterhin ist mit Verkehrsbehinderungen und
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Stralensperrungen aufgrund anriickender Baumaschinen zu rechnen. Um
artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde zu vermeiden, sind entsprechende
Kontrollen auf besetzte Fortpflanzungs- und Lebensstatten (Nester / Quartiere)
rechtzeitig vor Ausfihrung durchzufuhren.

e Auswirkungen infolge der Nutzung natirlicher Ressourcen, insbesondere

Flache, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit
mdéglich die nachhaltige Verfiigbarkeit dieser Ressourcen zu beriicksichtigen
ist

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Auswirkungen auf die
genannten Aspekte zu erwarten. Die Inanspruchnahme natuirlicher Ressourcen
wird durch Ausgleichs-/ Ersatzmallnahmen kompensiert, wodurch neue
Habitate fUr Flora und Fauna geschaffen werden.

o Auswirkungen infolge der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen,

Léarm, Erschiitterungen, Licht, Warme und Strahlung sowie der Verursachung
von Belé&stigungen

Emissionsbedingte Auswirkungen durch Warme und Strahlung sind nicht zu
erwarten. Erschitterungen, Larm und Staub kdnnen wahrend der Bauphase
auftreten, diese sind jedoch temporar begrenzt.

o Auswirkungen infolge der Art und Menge der erzeugten Abfélle und ihrer

Beseitigung und Verwertung

Erzeugte Abfalle werden 6rtlich gesammelt, ordnungsgemal entsorgt und nach
§ 7 Kr\WG verwertet. Die Erzeugung gefahrlicher Abfélle ist wahrend des
Baubetriebes nicht zu erwarten.

o Auswirkungen infolge der Risiken flir die menschliche Gesundheit, das

kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. durch Unfélle oder Katastrophen)

Es sind keine Auswirkungen infolge von Risiken fur die genannten Aspekte zu
erwarten. Unfélle und Katastrophen sind durch die Umsetzung der Planung
weder in der Bau-, noch in der Betriebsphase zu erwarten. Storfallbetriebe, von
denen Unfalle oder Katastrophen ausgehen kénnten, sind im Plangebiet und
auch in der Umgebung nicht vorhanden. Auch wird durch die Planung kein
Storfallbetrieb ermaoglicht. Kulturelles Erbe ist von der Planung nicht betroffen.

o Auswirkungen infolge der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben

benachbarter Plangebiete unter Beriicksichtigung etwaiger bestehender
Umweltprobleme in Bezug auf méglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller
Umweltrelevanz oder auf die Nutzung natiirlicher Ressourcen

In unmittelbarer Umgebung des Plangebietes sind derzeit keine 0.g. Vorhaben
bekannt. Die Planungen im weiteren Umfeld fihren zu keinen zuséatzlichen
Umweltproblemen.
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o Auswirkungen infolge der Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima
(zum Beispiel Art und Ausmal3 der Treibhausgasemissionen) und der
Anfélligkeit der geplanten Vorhaben gegeniiber den Folgen des Klimawandels
Die Planung berucksichtigt sowohl die Belange des Klimaschutzes als auch die

Belange der Klimaanpassung. Die Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima
sind daher als geringfiigig zu betrachten.

o Auswirkungen infolge der eingesetzten Techniken und Stoffe

Durch das Vorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen infolge der
eingesetzten Techniken und Stoffe zu erwarten. Im Rahmen der Bauarbeiten
sind temporare Beeintrachtigungen zu erwarten.

24 Geplante MaBnahmen

Schutzgiiter Naturhaushalt/

Arten und Biotope

Schutzgut
Boden

Folgende Festsetzungen werden im Bebauungsplan getroffen, um die
Auswirkungen auf Flora und Fauna zu minimieren bzw. die biologische Vielfalt zu
erhdhen.

Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Im Bebauungsplan werden nicht verortete Mallnhahmen zum Schutz, zur Pflege

und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft getroffen:

e Anwendung reduzierter und insektenfreundlicher Beleuchtung

e Kontrolle von Baumen auf mogliche Quartiere von Brutvégeln und
Flederm&usen vor Fallung

¢ Installation geeigneter Nisthilfen

Festsetzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Mit der Begrunung und gartnerischen Gestaltung unbebauter Flachen sowie der
Anpflanzung von einem heimischen Hochstamm (Laubbdume) je 200 m?
unbebauter Grundstlicksflache sowie je 4 Stellplatze werden der genetische
Ursprung und die standortgerechte Bepflanzung der Grundstiicke gesichert. Die
zusatzlichen Strukturen tragen zudem zur Habitateignung der Flachen bei.

Vermeidung

Um Verbotstatbestande hinsichtlich des Artenschutzes zu vermeiden, sind die
Rodungs- und Ruckschnittzeiten gem. § 39 BNatSchG zu beachten. Demnach
sind Rodungen in der Zeit vom 01. Marz bis zum 30. September unzuldssig.
Sollten Rodungen/ RuUckschnitte, die Uber einen Formschnitt hinausgehen,
zwischen 01. Marz und 30. September aus zwingenden Griinden notwendig
werden, ist durch vorherige Kontrolle sicherzustellen, dass keine besetzten
Fortpflanzungs-/ Ruhestatten bzw. Nester vorhanden sind. Ggf. ist eine Befreiung
gem. § 67 BNatSchG zu beantragen.

Wahrend der Bauphase wird es zu Bodenbewegungen, Reliefveranderungen und
lokalen Bodenverdichtungen bzw. Umschichtung des Bodens kommen. Diese
Beeintrachtigungen sind jedoch nur temporar und als geringfligig anzusehen. Der
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Schutzgut
Wasser

Schutzgut
Klima/ Luft

Schutzgut
Mensch

Boden im Eingriffsbereich ist bereits teilweise anthropogen Uberpragt oder
Uberformt.

Die Flachenversiegelung wird durch die Festsetzung einer GRZ von 0,6
beschrankt, sodass unversiegelte Flachen erhalten bleiben. Die grinordnerischen
Festsetzungen tragen dazu bei, dass neue Grinstrukturen geschaffen werden.

Zudem wird auf die Einhaltung des § 202 BauGB sowie die Anforderungen der
DIN 18915 zum fachgerechten Umgang mit dem Boden hingewiesen.

Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflachengewasser vorhanden.

Um eine Beeintrachtigung des Grundwassers sowie des Trinkwassers zu
vermeiden, werden entsprechende Hinweise aufgenommen und Festsetzungen
getroffen. Die Ge- und Verbote der Wasserschutzgebietsverordnung sind zu
beachten (Nachrichtliche Ubernahme der Wasserschutzgebietsverordnung). Es
sind zudem die einschlagigen Regelungen der Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils aktuellen Fassung
zu beachten.

Es wurden im Rahmen des Bebauungsplans Festsetzungen getroffen (GRZ von
0,6, Verwendung von versickerungsfahigem Material zur Befestigung von
Stellplatzen, Dachbegrinungspflicht), welche eine naturnahe Versickerung des
Regenwassers begunstigen. Die Zwischenspeicherung von Regenwasser mindert
den Regenwasserabfluss.

Die entstehende Neuversiegelung beschrankt sich weitestgehend auf die
baulichen Anlagen.

Abwasser kann in den vorhandenen Kanal geleitet werden.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind daher als nicht erheblich zu
bewerten.

Durch die geplante Neuversiegelung sind Veranderungen des Lokalklimas
grundsatzlich moglich. Eine gravierende Beeintrachtigung ist jedoch nicht zu
erwarten, da durch die Festlegung einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,6 sowie
durch grinordnerische Malinahmen, wie die Begriinung unbebauter Flachen und
die Verpflichtung zur Dachbegriinung, ein angemessener Anteil an Grinflachen
erhalten bleibt. Zusatzlich tragt die vorgeschriebene Installation von Photovoltaik-
Anlagen aktiv zum Klimaschutz bei und unterstitzt die Energiewende. Insgesamt
wird das Schutzgut Klima/Luft durch die vorgesehenen Malinahmen in seiner
Funktion nicht wesentlich beeintrachtigt.

Das Schutzgut Mensch wird nach den Indikatoren Umwelteinwirkungen, Qualitat
des Wohnumfeldes und Mdglichkeiten der Erholung und Freizeitnutzung bewertet.
Die schadlichen Auswirkungen resultieren in der Regel aus Larmbelastigung,
Belastung der Luft oder des Bodens.

Mischgebiete sind planungsrechtlich darauf ausgelegt, sowohl Wohnnutzung als
auch gewerbliche Nutzung in vertraglicher Weise zu kombinieren.
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Schutzgiiter
Orts- und

Landschaftsbild

Schutzgut
Kultur- und Sachgliter

Durch die bewusste Einschrankung des zulassigen Nutzungskataloges wird
sichergestellt, dass nur solche gewerblichen Nutzungen zugelassen sind, die mit
der Wohnnutzung vertraglich sind. Die zulassigen Nutzungen erzeugen lediglich
ein gemaligtes Larmniveau, das typischerweise tagsuber auftritt und durch
bauliche, betriebliche und organisatorische MaRnahmen weiter reduziert werden
kann.

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes tber Bauweise, Art und Mafl} der
baulichen Nutzung sowie der gestalterischen Festsetzungen wird gewahrleistet,
dass sich die Bebauung in die Umgebung einfligt. Dadurch wird sichergestellt,
dass sich die zuklnftigen Gebaude vertraglich in das Orts- und Landschaftsbild
integrieren.

Innerhalb des Plangebietes sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Kultur- und
Sachguter vorhanden.

Wechsel-
wirkungen Auf die Wechselwirkungen zwischen den Schutzgltern ist bei den jeweiligen
Schutzgutern bereits Bezug genommen worden. Darlber hinaus sind negative
Auswirkungen durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgitern nicht zu
erwarten.
Eingriffs-/ Ausgleichs-
Bewertung In der nachfolgenden Tabelle werden die Vermeidungs- und
AusgleichsmalRnahmen nochmals schutzgutbezogen zusammengefasst.
Schutzgut Auswirkungen Vermeidung/ Ausgleich/ Erheblichkeit
Kompensation
Mensch - geringe/ temporare Auswirkungen / keine erheblichen
auf das Verkehrsaufkommen negativen
- keine Beeintrachtigung von Wohn- Auswirkungen
oder Erholungsfunktionen
Biotische - keine Betroffenheit von - Festsetzung zur Anpflanzung Keine erheblichen
Schutzgiter Schutzgebieten nach BNatSchG und Erhaltung von negativen
(Biotope, Flora, bzw. Natura 2000-Gebieten bzw. Hochstammen Auswirkungen
Fauna, geschutzten Biotopen - Festsetzungen uber die
Schutzgebiete) - keine artenschutzrechtlichen Verwendung regionaler,
Verbotstatbestande einschlagig standortgerechter Arten
- Beachtung von Rodungszeiten
(einschl. Kontrollen vor Fallung)
- artenschutzrechtliche Hinweise
Boden - geringe Auswirkungen durch - Sicherung unversiegelter Keine erheblichen
Neuversiegelung Bereiche negativen
- keine Kontamination oder Altlasten - Begriinung von Flachen Auswirkungen
- Minimierung der Versiegelung
durch kompakte Bauweise
Wasser - geringe Auswirkungen durch - Sicherung unversiegelter Keine erheblichen

Neuversiegelung
- keine Beeintrachtigung von
Gewassern

Bereiche, Verwendung von
versickerungsfahigem Material
fir Zufahrten, Stellplatze und
Zuwegungen),
Dachbegriinungspflicht

negativen
Auswirkungen

Klima/ Lufthygiene

- temporare Verschlechterung der
Lufthygiene wahrend der
Baumalnahmen

- geringfiigige, mikroklimatische

- Sicherung unversiegelter
Bereiche

- grinordnerische Festsetzungen

- Solarpflicht

Keine erheblichen
negativen
Auswirkungen
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Schutzgut

Auswirkungen Vermeidung/ Ausgleich/ Erheblichkeit
Kompensation

Verschlechterung, aufgrund der
Neuversieglung

Landschaftsbild/
Ortsbild/

- geringfligige Beeintrachtigung. Die - Festsetzungen zur Bauweise, Keine erheblichen
Bebauung fligt sich in das Art und Maf der baulichen negativen
Landschaftsbild ein Nutzung Auswirkungen

- Gestaltungsvorgaben

Eine rechnerische Bilanzierung zur Ermittlung des  dkologischen
Ausgleichsbedarfs wird im weiteren Verfahren erganzt. Die Bilanzierung erfolgt
gemal dem Leitfaden Eingriffsbewertung (3. Auflage, 2001).

25 Anderweitige Planungsmaoglichkeiten

Standort-
alternativen

0-Variante

Inhalt des Umweltberichtes sind auch die in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmoglichkeiten.

Im vorliegenden Fall sind dies:

¢ Nichtdurchfliihrung der Planung
e Planungsalternativen

Diese Planungsmaoglichkeiten werden im Folgenden betrachtet:

Die Standortentscheidung begrindet sich in der planerischen Absicht, eine
geordnete stadtebauliche Entwicklung auf einer vorhandenen Potentialflache im
Siedlungsgeflige zu realisieren. Das Plangebiet ist im Flachennutzungsplan als
potenzielle Wohnbauflachenerweiterung dargestellt. Damit wurde die
grundsatzliche Entscheidung zur Ausweitung der Siedlungsflache an diesem
Standort bereits getroffen und planerisch abgewogen. Die Lage des Plangebiets
innerhalb des Siedlungskorpers gewahrleistet eine stadtebaulich sinnvolle
Arrondierung der vorhandenen Bebauung. Die bereits vorhandene
ErschlieBungsinfrastruktur sowie die moégliche Strallenrandbebauung schaffen
gute Voraussetzungen fur eine zeitnahe und wirtschaftlich tragfahige Umsetzung
der baulichen Entwicklung.

Es werden keine naturnahen Flachen ohne funktionalen Bezug zur bestehenden
Siedlungsstruktur in Anspruch genommen. Die Planung orientiert sich an den
Grundsatzen einer nachhaltigen und ressourcenschonenden
Siedlungsentwicklung. Aufgrund der glnstigen Lage und der vorhandenen
infrastrukturellen Voraussetzungen ist davon auszugehen, dass eine zlgige
bauliche Realisierung erfolgen kann.

Die Null-Variante wirde bedeuten, dass die Grundsticke in ihrem jetzigen
Zustand verbleiben wirden und damit nicht bebaut werden kénnen. Eingriffe
waren nur im Rahmen der Nutzung als Gartenflache mdéglich bzw. wirden sich die
brachliegenden Wiesenflachen im Rahmen der natirlichen Sukzession verandern.

Fur die Schaffung von neuem Wohnraum sowie einem vertraglichem Gewerbemix
mussten damit andere Flachen beansprucht werden.
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2.6 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7
Buchstabe j BauGB
Durch die Durchfiihrung der Planung ist keine Ansiedlung eines Stoérfallbetriebes
zu erwarten.
Somit kann davon ausgegangen werden, dass es durch die Planung zu keinen
erheblichen nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich des oben genannten
Paragraphen kommt.
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3. ZUSATZLICHE ANGABEN

3.1 Verwendetes Verfahren und Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung
der Angaben

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen gab es nicht.

Die vorhandenen Unterlagen wurden auf Grundlage bestehender Fachgesetze
und mit Hilfe aktueller Literatur und Datenbanken erstellt. Zusatzlich erfolgten
Aufnahmen vor Ort. Gutachten bzw. gutachterliche Stellungnahmen aus den
Themenbereichen Larm, Altlasten, Hochwasser und Verkehr wurden im
Umweltbericht bericksichtigt.

Die in der vorliegenden Umweltprifung erarbeiteten Aussagen sind fur die
Umweltprifung im Sinne des § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB und § 50 des Gesetzes
Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung ausreichend.

3.2  Monitoring (MaBnahmen zur Uberwachung)

Nach derzeitiger Einschatzung verbleiben nach Realisierung des Bebauungsplans
einschlieBlich der planerischen und textlichen Festsetzungen keine erheblichen
nachteiligen  Umweltauswirkungen.  Mdgliche  Uberwachungsmafinahmen
beziehen sich daher vorrangig auf die Kontrolle der Wirksamkeit der im
Bebauungsplan festgesetzten Mal3nahmen sowie auf bisher nicht voraussehbare
erhebliche Umweltauswirkungen, die sich im Zuge der Umsetzung ergeben
kénnten.

Es erscheint sinnvoll, die Uberwachung auf jene Umweltauswirkungen zu
fokussieren, bei denen auch nach Abschluss der Umweltprifung noch
Prognoseunsicherheiten bestehen. Dariber hinaus ist der Vollzug der
festgesetzten oder durch stadtebauliche Vertrage gesicherten
AusgleichsmalRnahmen zu kontrollieren.

Gemal § 4 Abs. 3 BauGB unterrichten die zustandigen Behdrden die Mittelstadt
St. Ingbert nach Abschluss des Verfahrens, sofern ihnen Erkenntnisse Uber
erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die
Umwelt vorliegen.

Es sind folgende UberwachungsmaRnahmen denkbar:

e Begehung des Plangebietes zur Prifung des Orts- und Landschaftsbildes,
Fotodokumentation der Orts-/ Landschaftsbildveranderungen
(Uberprifung nach 2 Jahren und nach 5 Jahren), ggf. Korrektur (iber
grinordnerische MalRnahmen.

e Uberprifung bzw. gutachterliche Untersuchungen bei L&rm- und
Emissionsproblematiken

agstaUMWELT GmbH
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Mittelstadt St. Ingbert
Umweltbericht

Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
~Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch*®

3.3 Nichttechnische Zusammenfassung

Planungsziel

MaBnahmen

Schutzgiiter

Artenschutz

Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die
Entwicklung eines mischnutzungsgepragten Stadtquertiers zu schaffen.

Vermeidungs- und VerminderungsmalRhahmen sind u.a. die Festsetzung der
Begrinung unbebauter Flachen, die Festsetzung zur Anpflanzung von einem
Hochstamm je 200 m? unbebauter Flache sowie je angefangene 4 Stellplatze, die
Festsetzung zur Verwendung von standortgerechten Gehdlzen, die Festsetzung
einer Dachbegrunungspflicht und die Festsetzung zur Verwendung von
versickerungsfahigem Material fur die Befestigung von Stellplatzen und
Wegeverbindungen.

Durch das Vorhaben werden keine Natur- oder Landschaftsschutzgebiete,
geschitzte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmaler, Nationalparke oder
Biospharenreservate beeintrachtigt. Die Naturgtter Relief, Boden, Grundwasser,
Mensch, Klima und Erholungsfunktion sowie das Landschaftsbild des Uberplanten
Gebietes werden durch die Malnahme im Zusammenhang mit den Vermeidungs-
und VerminderungsmalRnahmen nicht erheblich beeintrachtigt, sodass keine
erheblichen Auswirkungen im Vergleich zum heutigen Bestand zu erwarten sind.

Nach Auswertung der Datenlage sind planungsrelevante Arten des Anhang IV der
FFH-Richtlinie bzw. des Anhang | der VS-Richtlinie im Ubergeordneten
Planungsraum bekannt. Innerhalb des Plangebietes finden sich potenziell
geeignete Habitatstrukturen fur planungsrelevante Arten des Anh. IV der FFH-RL
sowie fur Vogelarten des Anh. | der VS-RL. Es wird empfohlen weiterfihrende
Kartierungen durchzufihren.

agstaUMWELT GmbH

Seite 20

49 von 76 in Zusammenstell ung



Mittelstadt St. Ingbert Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
Umweltbericht ,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch®

3.4 Quellenverzeichnis

Rechtsnormen
Sind der Planzeichnung zu entnehmen.

Pléne / Programme:
Landesentwicklungsplan Saarland (Siedlung und Umwelt)
Flachennutzungsplan der Mittelstadt St. Ingbert
Landschaftsprogramm Saarland
Biotopkartierung Saarland
Inhalte des saarlédndischen Geoportals

Arten- und Biotopschutzprogramm Saarland

Sonstiges:
o Leitfaden Eingriffsbewertung, Ministerium fur Umwelt, Saarbriicken, 2001
¢ Klimaatlas des Deutschen Wetterdienstes (DWD)
agstaUMWELT GmbH Seite 21
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MITTELSTADT ST. INGBERT
Bebauungsplan Nr. Ro 12.08
,Wohnen und Arbeiten Im Stegbruch “

Spezielle artenschutzrechtliche Prufung
Prufschritt I: Relevanzprufung

£1:100.000

s [ V= BT D : i =

’@ OpenStreetMap contributors Al LR RN £ . % ',' i
.openstreetmap.org/copyright 278 V) £ \

e ™ e ) i N TN UMwELT]

e £8

Abbildung 1: Lage des Plangebietes (genordet) (Quelle: https://www.openstreetmap.org)

Bearbeitung

fur die Mittelstadt St. Ingbert Stand: August 2025

bearbeitet durch:

agstaUMWELT GmbH ﬂ 5 ﬂ
Haldenweg 24

66333 Volklingen
UMWELT
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Anlass

Rechtliche
Grundlagen

EINLEITUNG

Fir den Bereich des Bebauungsplans Nr. Ro 12.08 ,Wohnen und
Arbeiten Im Stegbruch® im Stadtteil Rohrbach der Mittelstadt St. Ingbert
wurde die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die Teildnderung des
Flachennutzungsplans beschlossen. Ziel der Planung ist die Entwicklung
eines mischnutzungsgepragten Stadtquartiers durch Umwandlung bisher
als ,Reserveflachen fur Wohnen“ dargestellter Bereiche in gemischte
Bauflachen (FNP) bzw. in ein Mischgebiet (Bebauungsplan). Da die
beiden Bauleitplane im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 BauGB
aufgestellt werden, und flr den Bebauungsplan eine tiefere Detailscharfe
vorliegt, beschrankt sich die vorliegende Prifung auf die durch den
Bebauungsplan vorbereiteten Eingriffe und Vorhaben. Im Rahmen der
Bauleitplanung ist gemal® § 1 Abs. 3 BauGB ein Nachweis der
Erforderlichkeit zu fihren, der auch eine artenschutzfachliche Prifung
und Bewertung der betroffenen Flachen umfasst.

Durch die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von
Dezember 2008 wurde das deutsche Artenschutzrecht durch den
Gesetzgeber an die europaischen Vorgaben angepasst. Diese
Anderungen wurden in der Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009
Ubernommen.

Dies macht eine Prifung der Artenschutzbelange bei allen
genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren
entsprechend den europaischen Bestimmungen erforderlich.

Der besondere Artenschutz ist in den Bestimmungen der §§ 44 und 45
BNatSchG verankert.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 Abs.
1 BNatSchG sind folgendermafien gefasst:

,ESs ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschutzten Arten nachzustellen,
sie zu fangen, zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren,

2. wild lebende Tiere der streng geschutzten Arten und der europaischen
Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-,
Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine
erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der
besonders geschitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu
beschadigen oder zu zerstoéren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschitzten Arten oder ihre
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre
Standorte zu beschadigen oder zu zerstoéren

(Zugriffsverbote).”
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Die genannten Zugriffsverbote sind um den Absatz 5 erganzt. Mit diesem
sollen bestehende und von der Europaischen Kommission anerkannte
Spielrdaume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen Vorschriften
der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert
werden. Ziel hierbei ist es, akzeptable und im Vollzug praktikable
Ergebnisse bei der Anwendung der Verbotsbestimmungen des Absatzes
1 zu erzielen:

.Fur nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeintrachtigungen durch
Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3
zugelassen oder von einer Behdrde durchgefuhrt werden, sowie fur
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz-
und Vermarktungsverbote nach MalRgabe der Satze 2 bis 5. Sind in
Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiuhrte Tierarten,
europaische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefihrt sind, liegt
ein Verstol} gegen

1. das Toétungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht
vor, wenn die Beeintrachtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben
das Tétungs- und Verletzungsrisiko fir Exemplare der betroffenen
Arten nicht signifikant erhdht und diese Beeintrachtigung bei
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten SchutzmalRnahmen
nicht vermieden werden kann,

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der
Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsformen
nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre
Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen MalRnahme, die
auf den Schutz der Tiere vor Toétung oder Verletzung oder ihrer
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschadigung oder Zerstérung
und die Erhaltung der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder
Ruhestatten im  rdumlichen Zusammenhang gerichtet ist,
beeintrachtigt werden und diese Beeintrachtigungen unvermeidbar
sind,

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die 6kologische
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestatten im rdumlichen Zusammenhang
weiterhin erflllt wird.

Soweit erforderlich, kbnnen auch vorgezogene Ausgleichsmallinahmen
festgelegt werden. Fur Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV
Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgefiihrten Arten gelten die
Satze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschiitzte Arten
betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchflihrung eines Eingriffs oder
Vorhabens kein Versto gegen die Zugriffs-, Besitz- und
Vermarktungsverbote vor.”

Dementsprechend gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach §
15 BNatSchG zulassigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach
den Vorschriften des Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne
des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur fir die in Anhang IV der FFH-
Richtlinie aufgefihrten Tier- und Pflanzenarten, fir europaische

4
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Vogelarten und fir Arten einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG.

Hingegen liegt geman § 44 Abs. 5 Satz 4 BNatSchG bei der Betroffenheit
anderer besonders oder streng geschutzter Arten gem. BArtSchV bei
Handlungen zur Durchfiihrung eines Eingriffs oder Vorhabens zur
Umsetzung eines Bebauungsplanes kein Verstol gegen die Verbote des
§ 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

Werden Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
in Bezug auf die genannten relevanten Arten erfullt, missen die
Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein.
Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei
Einschlagigkeit von Verboten zu erfiillen sind:

Die fur Naturschutz und Landschaftspflege zustandigen Behdérden sowie
im Fall des Verbringens aus dem Ausland das Bundesamt fur Naturschutz
kénnen von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen
zulassen

1. zur  Abwendung ernster land-, forst-, fischerei oder
wasserwirtschaftlicher oder sonstiger ernster wirtschaftlicher Schaden,

2. zum Schutz der natirlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,

3. fur Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder
diesen Zwecken dienende Mafllnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen
Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der o&ffentlichen
Sicherheit, einschlieRlich der Verteidigung und des Schutzes der
Zivilbevdlkerung, oder der maRRgeblich giinstigen Auswirkungen auf die
Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Grunden des Uberwiegenden offentlichen
Interesses einschliellich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn

e zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und

e sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht
verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie
92/43/EWG weiter gehende Anforderungen enthalt. Artikel 16
Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der
Richtlinie 2009/147/EG sind zu beachten.

e Die Landesregierungen kdnnen Ausnahmen auch allgemein durch
Rechtsverordnung zulassen. Sie kdnnen die Erméachtigung nach
Satz 4 durch Rechtsverordnung auf andere Landesbehdrden
Ubertragen.”

Im Rahmen der vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Prifung
(Prufschritt I: Relevanzprifung) werden alle europarechtlich geschitzten
Arten (FFH-RL. Anhang |V, europaische Vogelarten, Arten einer
Rechtsverordnung gem. 8§54 BNatSchG) behandelt, die in dem
Untersuchungsgebiet oder innerhalb des unmittelbaren Umfeldes (TK 25
Quadrant) bekannt sind oder fir die sich Hinweise auf mdglicherweise

5
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Struktur

erheblich beeintrachtigte Fortpflanzungs- und Ruhestatten ergeben
haben. Die potenziell betroffenen Arten und Artengruppen werden
hinsichtlich potenzieller Wirkfaktoren betrachtet.

Weitere Arten, die nach nationalem Recht besonders oder streng
geschitzt sind (Bundesartenschutzverordnung — BartSchV) sind nicht
Gegenstand der speziellen artenschutzrechtlichen Prifung (§44 Abs. 5
Satz 5 BNatSchG). Diese Arten werden, wie alle weiteren, nicht in der saP
betrachteten Arten im Zuge der Eingriffsregelung bei der Genehmigung
des Vorhabens berticksichtigt.

Das Vorgehen im Rahmen der speziellen Artenschutzrechtlichen Priifung
I&sst sich in zwei Untersuchungsabschnitte untergliedern. Zunachst wird
die sogenannte Relevanzprifung (Prufschritt I) durchgefihrt. Hierbei wird
anhand der bekannten Verbreitungen der einzelnen planungsrelevanten
Arten ein mogliches Vorkommen dieser Arten innerhalb des Plangebietes
abgeschatzt. Neben einer Betrachtung der bekannten Verbreitung der
Arten wird zudem eine Einschatzung der Habitateignung des
Plangebietes flr planungsrelevante Arten vorgenommen. Des Weiteren
wird die Empfindlichkeit der verschiedenen Artgruppen gegeniber den zu
erwarten Wirkfaktoren abgeschéatzt. Wenn wahrend dieses Prufschrittes
deutlich wird, dass ein Vorkommen planungsrelevanter Arten aufgrund
der Habitateignung und der bekannten Verbreitung der
planungsrelevanten Arten auszuschlieRen ist, sind keine weiteren
Erhebungen oder Betrachtungen notwendig. Ist nach diesen Prifschritten
hingegen ein Vorkommen planungsrelevanter Arten innerhalb des
Plangebietes aufgrund der bekannten Verbreitung der Arten nicht mit
hinreichender Sicherheit auszuschlielen, oder sind geeignete
Habitatstrukturen  fir  planungsrelevante Arten innerhalb des
Untersuchungsraumes vorhanden, sind weiterfUhrende Arterfassungen
im Gelande notwendig um festzustellen, ob mdglicherweise
Verbotstatbestande nach §44 Abs. 1 eintreten kdnnten. Eine genauere
Betrachtung mdglicher Verbotstatbestéande, eine Prifung vorgezogener
AusgleichsmalRnahmen bei privilegierten Vorhaben und eine mdgliche
Prufung von Ausnahmen erfolgt anschlieBend im Rahmen des zweiten
Prufschrittes.
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Daten-
grundlage

Hinweis

Allgemeine Abschichtung (Datenrecherche)

v

o Vorhabensspezifische Abschichtung Vollstandiger
S (konkrete Habitateignung, Wirkungsempfindlichkeit) Ausschluss
=3
o ja ¢ nicht eindeutig ¢ -
£ S
g optional, wenn Artvorkommen g
@ Artvorkommen fraglich oder Flache aufgrund Habitatpotenzial H
& belegt belegt = vorhandener Daten nicht wird durch S
oder «—— eindeutig einschéatzbar: — ~ > |2
Habitateignung . Ubersichtsbegehungen E
Vorkanany Abschichtung durch eindeutig ausgeschlossen |5
Ubersichtsbegehung(en) £
a
@
8
Arterfassung im Gelande nach Artvorkommen wurde 'g
methodischen Standards nicht bestatigt - o
c
Advo'kommenl bestatigt <
e2 Vermeidungs- Priifung der Verbotstatbestande Verbotstatbesténde
ag maRknahmen (§ 44 Abs. 1 und 2 BNatSchG) nicht erfllit L
S
_g) % Ver uolslatbcslandel erfullt
s c
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g S Prlifung vorgezogener
G2 CEF-MaRnahmen AusgleichsmalRnahmen
S 8| e—m kot
< 5 bei privilegierten Vorhaben
ﬁ > (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)
<8
g 2 Verbotstatbesténde | weiterhin erfullt.
P
Q9
&E gegebenenfalls Ausnahmepriifung
o s FCS-Mafinahmen (§ 45 Abs. 7 BNatSchG)
Abbildung 2 Schematische Darstellung des Vorgehens im Rahmen der speziellen

artenschutzrechtlichen Priifung (Bildquelle: Bayrisches Landesamt fiir Umwelt, 2020,
Arbeitshilfe Spezielle Artenschutzrechtliche Priifung Priifablauf)

Datengrundlage der Relevanzprifung sind die offentlich zuganglichen
Internet-Quellen, weitere aktuelle Daten zum Vorkommen relevanter
Arten, allgemein anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse zur
Autdkologie, zu den Habitatansprichen und zur Lebensweise der Arten
sowie eine Begehung vor Ort.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prifung bezieht sich grundsatzlich auf
die Okologische Situation und Habitatauspragung zum Zeitpunkt der
Datenauswertung oder der ortlichen Erhebung(en). Anderungen der
vorhandenen 6kologischen Strukturen des Untersuchungsgebietes, die
im Rahmen der natirlichen Sukzession stattfinden, konnen nicht
abgeschatzt oder bei der Bewertung bericksichtigt werden. Naturliche
Veranderungen der ortlichen Lebesraumstrukturen kdnnen in Einzelfallen
dazu flhren, dass sich neue Arten im Plangebiet einfinden, falls zwischen
der Priifung und dem tatsachlichen Eingriff mehrere Vegetationsperioden
vergehen.

Entsprechend wird durch die spezielle artenschutzrechtliche Priifung der
aktuelle 6kologische Zustand des Untersuchungsgebietes bewertet und
nicht der oOkologische Zustand zum Zeitpunkt des Eingriffs (z.B.
ErschlieBung, Baufeldraumung, etc.)
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2

Abgrenzung des

UNTERSUCHUNGEN

Untersuchungsgebietes Die Flache des Plangebietes befindet sich am studwestlichen Ortsrand

von Rohrbach in direkter Lage an der L241. Das Gebiet ist durch teils
brachgefallene Nutzflachen, Geholzstrukturen und vereinzelte Bebauung
mit Gartennutzung sowie durch versiegelte Bereiche in Form von Asphalt-
und Schotterflachen gepragt.

Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes begrindet sich
folgendermaflien:

Im Westen sowie im Siden wird das Plangebiet durch die Landesstralle
L241 begrenzt, welche mit ihrem durchgehenden Verkehrsaufkommen
eine deutliche Barrierewirkung aufweist. Stdoéstlich und dstlich grenzt
Wohnbebauung an, die durch Nutzungsintensitat, Licht- und
Larmemissionen als potenzielle Stérquelle flir empfindliche Arten
einzustufen ist.

Nordlich schliet sich eine heterogene, kleinteilige Struktur aus
Gartenflachen, Geholzbestand und Einzelbauten an. Aufgrund der
anthropogenen Vorpragung des Umfelds und der bereits bestehenden
Zerschneidungs- und Stoéreffekte kann das Untersuchungsgebiet
insgesamt eng gefasst werden. Ein Vorkommen besonders
stérungsempfindlicher Arten oder solcher mit groRem Aktionsradius ist im
unmittelbaren Umfeld des Plangebiets eher unwahrscheinlich.

Lediglich nach Norden sowie in nordwestlicher Richtung sollte der
Untersuchungsraum entlang der verwilderten Gartenflachen und
vorhandenen Geholzstrukturen leicht erweitert werden, um den
potenziellen Aktionsraum dort vorkommender planungsrelevanter Arten
mit zu berlcksichtigen.

/

N

& .3
v

Kartengrundlage:

© GeoBasis DE/LVGL-SL (2025), dI-de/by-2-0
(www.govdata.de/dl-de/by-2-0),
https://geoportal.saarland.de/freewms/dop2023

Abbildung 3 Darstellung des Geltungsbereiche
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Bestandsbeschreibung Die Flache ist von heterogenen Strukturen gepragt. Im Osten liegt ein

Vorpriifung des
Artenspektrums

gepflegter Hausgarten an, der dem an das Gebiet angrenzenden
Wohngebaude zugeordnet werden kann. Im Nordosten des Plangebiets
wird die Flache von einem verwilderten Gartenbereich durchzogen, der
seit langerer Zeit offenbar nicht mehr gepflegt wurde.

Der stdliche Teil des Plangebiets ist durch eine asphaltierte Flache mit
Schotterrasen versiegelt, welche derzeit als Parkplatz genutzt wird. Direkt
angrenzend an diesen Parkplatz befinden sich verschiedene Gehodlze,
darunter eine Kiefer (Pinus spp.), ein Kastanienbaum (Castanea spp.),
ein Pflaumenbaum (Prunus domestica), mehrere Haselstraucher (Corylus
avellana) sowie ein Walnussbaum (Juglans regia). Im Westen sowie in
Teilen des Nordens befindet sich ein Geholzbestand, der von Birken
(Betula spp.), Eichen (Quercus spp.) sowie Haselstrauchern (Corylus
avellana) dominiert wird.

Auf dem gesamten Areal waren zum Zeitpunkt der Begehung
(23.07.2025) groRere Mengen an Totholz (v.a. kleinere Aste) und
Grinschnitt unregelmalig verteilt. Dazwischen liegen Kkleinere
Wiesenbereiche.

Daruber hinaus ist das Plangebiet stellenweise dicht mit Brombeerhecken
(Rubus fruticosus agg.) bewachsen. Auch entlang des angrenzenden
Gehwegs zur StralRe hin konnten Brombeerhecken (Rubus fruticosus
agg.) festgestellt werden. Am StralRenrand wurden dariber hinaus
einzelne Sommerlinden (Tilia platyphyllos) sowie ein Apfelbaum (Malus
domestica) nachgewiesen.

Folgende Habitatstrukturen fir planungsrelevante Arten sind innerhalb
des Untersuchungsgebietes vorhanden. Des Weiteren sind folgende
Artvorkommen planungsrelevanter Arten innerhalb der Umgebung des
Untersuchungsraumes bekannt:

Tabelle 1: Bekannte Artvorkommen innerhalb der Umgebung des Untersuchungsraums

Gruppen Vorhandensein potenzieller Bekannte Artvorkommen
Lebensraumstrukturen innerhalb innerhalb der Umgebung des
des Untersuchungsraums Untersuchungsraums
Farn- und Gefal3pflanzen keine  Vegetationsstrukturen  fir Innerhalb des
planungsrelevante Gefalipflanzen im Untersuchungsraumes und in
Geltungsbereich oder der direkten dessen Umfeld  sind keine
Umgebung Vorkommen planungsrelevanter
Arten bekannt.
Weichtiere, Rundméuler, Keine geeigneten In der Umgebung des Plangebietes
Fische Lebensraumstrukturen im sind keine Vorkommen
Eingriffsbereich bzw. im direkten planungsrelevanter Weichtiere,
Umfeld Rundmauler und Fische bekannt
Kéfer geeignete Lebensraumstrukturen im In der Umgebung des Plangebietes
Eingriffsbereich bzw. im direkten sind keine Vorkommen
Umfeld (Gehdlzstrukturen) planungsrelevanter Kéferarten
bekannt.
Libellen Keine geeignete Innerhalb des
Lebensraumstrukturen im Untersuchungsraumes und in
9
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Gruppen

Vorhandensein potenzieller
Lebensraumstrukturen innerhalb
des Untersuchungsraums

Bekannte Artvorkommen
innerhalb der Umgebung des
Untersuchungsraums

Eingriffsbereich bzw. im direkten
Umfeld

dessen Umfeld sind Vorkommen der
Zierlichen Moosjungfer
(Leucorrhinia caudalis) und der
GroRen Moosjungfer (Leucorrhinia
pectoralis) bekannt.

Schmetterlinge Die Wiesenflachen innerhalb des In der Umgebung des Plangebietes
Plangebiets (inklusive des und in dessen Umfeld sind
verwilderten Gartens) sowieso die Vorkommen der Spanischen Flagge
auf der gesamten Flache verteilten (Euplagia quadripunctaria), des
Brombeerhecken weisen eine GrofRen Feuerfalters  (Lycaena
geeignete Habitatstruktur far dispar) und des
planungsrelevante Falterarten auf. Nachtkerzenschwarmers

(Proserpinus proserpina) bekannt.

Amphibien Keine geeigneten In der Umgebung des Plangebietes
Lebensraumstrukturen im und in dessen Umfeld sind
Eingriffsbereich bzw. im direkten Vorkommen der Geburtshelferkrote
Umfeld (Alytey obstetricans), der

Gelbbauchunke (Bombina
variegata), der Kreuzkrote (Bufo
calamita), der Wechselkrote (Bufo
viridis), des Wasser- und
Teichfroschs (Rana kl. esculenta)
und des Kammolchs (Triturus
cristatus) bekannt.

Reptilien Innerhalb des Untersuchungsraumes Innerhalb der Umgebung des

vorhandene Wald-Saumstrukturen,
sowie besonnte Offenbereiche (vor
allem die Bereiche Totholz,
Asphaltflache, Schotterrasenflache)
bieten geeignete  Habitate fir
planungsrelevante Reptilienarten

Plangebietes sind Vorkommen der
Schlingnatter (Coronella austriaca),
der Zauneidechse (Lacerta agilis)
und der Mauereidechse (Podarcis
muralis) bekannt.

Séugetiere (Flederméuse)

Innerhalb des Untersuchungsraumes
sind Wald- und Geholzbestande mit

potenzieller Quartiereignung
vorhanden. Des Weiteren sind
potenzielle  Quartiere in  der
angrenzenden Wohnbebauung
moglich

Es ist anzunehmen, dass
Wiesenflachen innerhalb des

Geltungsbereiches als Jagdhabitat
genutzt werden.

Innerhalb  der Umgebung des

Untersuchungsraumes sind
Vorkommen folgender Arten
bekannt: Breitfligelfledermaus
(Eptesicus serotinus),
Bechsteinfledermaus (Myotis
bechsteinii), Wasserfledermaus
(Myotis  daubentoniee), GroRes

Mausohr (Myotis myotis), Kleine

Bartfledermaus (Myotis
mystacinus),  Fransenfledermaus
(Myotis nattereri), Kleiner
Abendsegler (Nyctalus leisleri),

Abendsegler (Nyctalus noctula),
Rauhautfledermaus (Pipistrellus
nathusii), Zwergfledermaus
(Pipistrellus pipistrellus) und
Muckenfledermaus (Pipistrellus
pygmaeus).

weitere Saugetierarten
Anh. IV FFH-RL

Sowohl innerhalb als auch
unmittelbar aulierhalb des
Untersuchungsraumes sind maRig

In der Umgebung des Plangebietes
sind Nachweise des Bibers (Castor
fiber), der Wildkatze (Felis silvestris)
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Gruppen

Vorhandensein potenzieller
Lebensraumstrukturen innerhalb
des Untersuchungsraums

Bekannte Artvorkommen
innerhalb der Umgebung des
Untersuchungsraums

geeignet Lebensraumstrukturen fir
die Wildkatze wund den Luchs
vorhanden.

Jedoch ist ein Vorkommen dieser
Arten aufgrund der angrenzenden
Storquellen als eher
unwahrscheinlich anzusehen.

Die Geholzstrukturen, wie die im
Gebiet vorhandenen Haselstraucher,
weisen zudem eine maRig geeignete
Lebensraumstruktur fur die
Haselmaus auf.

und des Luchses (Lynx Iynx)
bekannt.

Geschilitzte Vogelarten
Anh. 1 VS-RL

Die Gehodlzbestande, welche
innerhalb, sowie unmittelbar
aulierhalb des Geltungsbereiches zu
finden sind, bieten potenzielle
Lebensraumstrukturen fur
planungsrelevante Brutvogelarten.

In der Umgebung des Plangebietes
sind Vorkommen folgender
europaischer Brutvogelarten
bekannt: RaufuRkauz (Aegolius
funereus), Eisvogel (Alcedo atthis),

Mittelspecht (Dendrocoptes
medius), Schwarzspecht
(Dryocopus martius), Wanderfalke
(Falco  peregrinus),  Neuntoter
(Lanius  collurio), Heidelerche
(Lullula arborea), Schwarzmilan
(Milvus migrans), Rotmilan (Milvus

milvus), Wespenbussard (Pernis

apivorus), Grauspecht  (Picus

canus).
Sonst. européische Das Plangebiet und umliegende Generell sind Vorkommen
Vogelarten Bereiche bieten geeignete planungsrelevanter  europaischer
Habitatstrukturen  fur  allgemein Vogelarten innerhalb der
haufige Vogelarten, hierbei sind Umgebung des Plangebietes

besonders Wiesenbriter, Geholz bekannt.

bewohnende Brutvogelarten, sowie
Gebaudebriter zu erwahnen.
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Priifung der
Wirkfakoren

potenziell

Im Folgenden wird der voraussichtliche Umfang, die Dauer und der
zeitliche Rahmen der

mit der Planung verbundenen

Wirkfaktoren, sowie die Empfindlichkeit der Arten gegenlber diesen
potenziell auftretenden Wirkfaktoren dargestellt. Da der Bebauungsplan
den Eingriff nur planungsrechtlich vorbereitet, kann das Ausmal der

Beeintrachtigungen durch folgende Wirkfaktoren nur

werden.

abgeschatzt

Tabelle 2: Ubersicht des Umfangs, der Dauer und des zeitlichen Rahmens potenzieller Wirkfaktoren sowie (iber die
Empfindlichkeit der Artengruppen gegentiber dieser Wirkfaktoren

Wirkfaktor Voraussichtlicher Umfang und Empfindlichkeit der Artengruppen
zeitlicher Rahmen (Dauer, gegenuber Wirkfaktoren:
Zeitpunkt im Jahr und
Tageszeit)
Anderung der Innerhalb des Plangebietes ,Im Eine Anderung der Nutzungsintensitét oder von

Nutzungsintensitét oder
von Betriebszeiten

Stegbruch® soll ein Mischgebiet
entstehen, welches sowohl
Wohnbebauung als auch
Gewerbeansiedlung  ermdglicht.
Dieses ist nicht zwangslaufig mit
Betriebszeiten verbunden. Von
einer Nutzungsintensivierung
(Gewerbegebiet, Mischgebiet) ist
in geringem MafRe auszugehen,
da bereits durch die ansassigen
Wohngebaude mit Garten sowie
die vorhandene Landesstralle
L241 eine Beeintrachtigung des
Gebietes besteht.

Betriebszeiten geht in der Regel mit einer
verstarkten Emission von Licht und Larm einher.
Licht- und Larmeinwirkungen kénnen hierbei
insbesondere Stoérungsquellen fur
planungsrelevante Fledermausarten darstellen.
Planungsrelevante Brutvogelarten kénnen durch
eine Steigerung der Nutzungsintensitat, die ggf.
mit Larmauswirkungen verbunden ist ebenfalls
beeintrachtigt werden. Die Zunahme von
Emissionen (Licht/ Larm) ist im Rahmen der
vorliegenden Planung aufgrund der bereits
bestehenden Belastung als geringfligig zu
betrachten.

Neuerrichtung von
grofen baulichen
Anlagen und
Zuwegungen

Im Rahmen der Planung ist
innerhalb des Geltungsbereiches
zu erwarten, dass bauliche
Anlagen und Zuwegungen
entstehen. Hierbei handelt es sich
um Mischbebauung (Wohnen /
Gewerbe).

Durch die Bebauung entfallt potenzieller
Lebensraum fir Schmetterlinge, Brutvogel,
Haselmaus, Fledermduse und Reptilien.

Vegetation entfallt innerhalb der voll- und
teilversiegelten Flachen.

Abbruch und erhebliche
bauliche Verénderung
alter Gebdude (auch
Fassaden-/
Dachrenovierungen)

Im Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplanes sind keine
Abbrucharbeiten vorgesehen.

Ein Abbruch oder eine erhebliche bauliche
Veranderung alter Gebaude stellt in der Regel
ein Gefahrdungsrisiko fiir Fledermausarten dar,
die Quartiere innerhalb von Gebauden beziehen.
Des  Weiteren ist eine  Betroffenheit
gebaudebrutender  Brutvogelarten  maoglich.
Solche Abbrucharbeiten sind im Rahmen der
Umsetzung der Planung nicht vorgesehen.

Uberbauung von
Lebensrdumen

Im Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplanes ist der Verlust
von Geholzbestand, sowie
ruderaler Freiflachen und
Saumstrukturen zu erwarten.

Durch die Bebauung entféllt potenzieller
Lebensraum fur Schmetterlinge, Brutvogel,
Haselmaus, Fledermause und Reptilien.

Verdnderung von
Anlagen oder der
Bodenoberfléche

Im Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplanes wird es zu einer
Versiegelung und Bebauung von
Grinflachen  kommen. Diese
Flache steht anschlieRend nicht

Durch Bodenabbau oder Bodenlberdeckungen
koénnen ggf. Bodenschichten bzw. Bodenmaterial
an der Bodenoberflaiche exponiert werden,
welche andere physikalische, chemische oder
biologische Eigenschaften aufzeigen als die
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mehr als Lebensraum  fur
planungsrelevante  Arten  zur
Verfligung. Mit einer Veranderung
der Bodenbeschaffenheit der an
das Plangebiet angrenzenden
Bereiche durch Stoffeintrage oder
mechanische Veranderungen ist
nur in einem &uflert geringem
Umfang zu rechnen.

zuvor natlrlicherweise anstehende oberste
Bodenschicht.

Bodenparameter oder die durch diese bedingte
Artenzusammensetzung bzw. Struktur der
Vegetationsdecke kénnen die
Artenzusammensetzung innerhalb des
Plangebietes beeinflussen. Insbesondere die
Vegetation und oberflachig lebende Tierarten
weisen eine starke Bindung an verschiedene
Bodenparameter auf. Phytophage Tierarten
weisen oftmals uUber die Standortanspriiche bzw.
-toleranzbreite der Fralpflanzen eine indirekte
Abhangigkeit von Bodeneigenschaften auf.
Somit kann sich durch die Veranderung der
Bodeneigenschaften negative Einflisse auf
planungsrelevante Pflanzenarten oder
Falterarten ergeben. Generell ist mit einem
Einbringen von Erdmassen ein Risiko verbunden
gebietsfremde- oder invasive Arten wie z.B.
Fallopia japonica einzufiihren, welche die
Standortbedingungen verandern oder potenziell
vorhandene heimische und planungsrelevante
Arten gegebenenfalls verdrangen.

Massiver Riickschnitt
oder Beseitigung von
Vegetation

Im Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplans werden
Baumféallungen im Bereich der
geplanten Wohngebdude und des
geplanten Gewerbebetriebs
notwendig.

Brutvdgel und Fledermause kdnnten durch den
Entfall potenzieller Quartiere oder
Fortpflanzungsstatten betroffen sein.

Bepflanzung offener
Fldchen (ggf. Zerstoérung
von
Fortpflanzungsstétten
von Wiesenbriitern)

Eine Bepflanzung offener Flachen
istim Rahmen der Umsetzung des
Bebauungsplanes in den nicht
baulich genutzten Flachen
(Gartenflachen, Randstreifen,
etc.) vorgesehenen Bereichen zu
erwarten.

Eine Bepflanzung offener Flachen kann
potenziell vorhandene Fortpflanzungsstatten von
Wiesenbritern zerstéren. Durch die Anpflanzung
kénnen aulerdem sonnenexponierte Flachen,
wie sandiger oder kiesiger Untergrund, flr
Reptilien verloren gehen.

Verkehrszunahme (ggf.
verbunden mit Stérung
oder Individuen Verlusten
durch Kollisionen insb.
von Amphibien und
Reptilien

Im Rahmen der Planung ist mit
einer Zunahme von
Anwohnerverkehr innerhalb des
Plangebietes, sowie innerhalb der
unmittelbaren  Umgebung zu
rechnen.

Mit zusatzlichem Verkehr geht eine erhdhte
Kollisionsgefahr fiir verschiedene Tierarten
einher. Dies gilt vor allem fir Kleinsauger,
Reptilien und Amphibien.

Empfindlich gegeniber einer Zunahme des
Verkehrs oder gegenlber einer gednderten
StralRenfiihrung ist vor allem die Gruppe der
Amphibien, falls unmittelbar angrenzend
Vorkommen oder Wanderrouten vorhanden sind.
Von einem Amphibienvorkommen ist eher nicht
auszugehen.

Stérung infolge von
L&rmimmissionen und
Beunruhigen durch
Baubetrieb

Im Rahmen des Baubetriebes wird
es gegebenenfalls zu temporaren
Larmimmissionen und
Lichtimmissionen kommen. Diese
beschranken sich auf den
Geltungsbereich, sowie das
unmittelbar angrenzende Gebiet.
Es ist zu erwarten, dass der

Durch Bauldrm oder Beunruhigung durch
Baubetrieb kdnnen potenziell vorhandene,
stérungsempfindliche Brutvdgel, Flederméause,
die Haselmaus oder die Wildkatze gestort
werden.

Von einem Vorkommen der Wildkatze ist hierbei
innerhalb des Plangebietes nicht auszugehen.
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Baubetrieb sich auf Ubliche

Betriebszeiten beschrankt.

Beeintrachtigung durch

Betriebsbedingten Larm,
Beleuchtung, Bewegung,
stoffliche Wirkungen efc.

Larmimmissionen sind im Rahmen
der Betriebsphase ggf. zu
erwarten (Mischgebiet,
Gewerbegebiet). Larmquellen sind
hier sowohl in Form von
Betriebslarm, Anwohnerverkehr
als auch Betriebsverkehr und
Anlieferverkehr zu  erwarten.
Beleuchtung ist in Form von
Strallenbeleuchtung  und im
Umfeld der Gebaude zu erwarten
stoffliche Wirkungen sind lediglich
in Form der verwendeten
Baustoffe im Rahmen der
Bauphase sowie in Form von
alltaglichem Gebrauch
zugelassener Stoffe in Haus und
Garten zu erwarten.

Durch Bauldrm oder Beunruhigung durch
Baubetrieb  kénnen potenziell vorhandene,
storungsempfindliche Brutvogel, Fledermause,
die Haselmaus oder die Wildkatze gestort
werden. Die Zunahme dieser Stoérquelle ist
lediglich in einem geringen Umfang zu erwarten,
da durch die im Umfeld bestehende Bebauung
sowie durch den Stralenbetrieb bereits eine
entsprechende Vorbelastung vorhanden ist.

Generell kdnnen verschiedene Chemikalien wie
z.B. Holzschutzmittel eine negative Wirkung auf
Fledermause haben. Die Verwendung von
gesetzlich zugelassenen Chemikalien und
Stoffen ist aufgrund der geplanten Nutzung
ebenfalls nur in einem geringen Umfang zu
erwarten.

Stérung durch
Beunruhigung/Zunahme
der Frequentierung von
Ré&umen
(Erholungssuchende...)

Eine Zunahme der Zahl von
Erholungssuchenden ist im
Rahmen der Umsetzung der
Planung nicht zu erwarten.

Die Wildkatze, die Haselmaus, Brutvogel und
Fledermduse reagieren empfindlich  auf
Stérungen in Form von Larm  oder
Lichteinwirkungen durch Erholungssuchende.
Generell kénnen Scheuchwirkungen auftreten.
Eine Zunahme der Zahl von
Erholungssuchenden ist im Rahmen der
Umsetzung der Planung jedoch nicht zu
erwarten.

Fldchenzerschneidung
und Barriere-Effekte,
Verinselung von Fléchen
Verdnderung von
Funktionsbeziehungen

Durch das neu entstehende
Mischgebiet und die
StralRenbebauung entstehen
generell Barrieren fur

planungsrelevante Arten. Hierbei
werden jedoch bereits vorhandene
Barriereeffekte durch die
Umsetzung des Bebauungsplanes
lediglich verstarkt, da die geplante
Bebauung an bereits vorhandene
Verkehrsflachen und
Wohnbebauung anschlief3t.

Barriereeffekte beeintrachtigen insbesondere
Arten mit weitldufigen Habitatanspriichen wie
beispielsweise die Wildkatze. Auch Arten die
saisonal oder in verschiedenen Lebensphasen
unterschiedliche Habitatanspriiche aufweisen
wie verschiedene Schmetterlingsarten,
Fledermause oder Amphibien koénnen eine
Betroffenheit durch Barriereeffekte entwickeln.
So kénnen beispielsweise potenziell
vorhandene, essenzielle Wanderkorridore von
Amphibien zerschnitten werden.

Von einem Amphibienvorkommen ist hierbei
nicht auszugehen.

Verdnderung des
Standortklimas (Licht und
Feuchte)

Innerhalb  der  unmittelbaren
Umgebung des
Geltungsbereiches ist mit einer
Zunahme der Beschattung durch
Gebaude zu rechnen. Durch
geplante Versiegelung von
Geholzflachen ist ebenfalls von
einer Veranderung des
Standortklimas (Licht und
Feuchte) auszugehen, da sich
versiegelte Flachen starker
aufheizen und eine Versickerung
von Oberflachenwasser nicht
moglich ist.

Die Veranderung des Standortklimas in Form
von Beschattung oder Anderungen des
Lokalklimas wirkt sich insbesondere auf die
Zusammensetzung der  Vegetation  aus.
Phytophage Tierarten weisen oftmals Uber die
Toleranzbreite der Fralpflanzen eine indirekte
Abhangigkeit vom Standortklima auf. Generell
kann sich durch die Veranderung der Vegetation
negative Einflisse auf planungsrelevante
Pflanzenarten oder Falterarten ergeben. Zudem
sind potenziell vorhandene Reptilien von einem
Vorhandensein von Sonnenplatzen abhangig.
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Sonstige Schwebstoff-
und Stoffeintrdge in
Gewdsser

Im Rahmen der Bauphase ist zu

erwarten, dass temporare
Schwebstoffe anfallen, die
potenziell in angrenzende

Grabenstrukturen/Gewasser
eingetragen werden kdnnen.

Im Rahmen der Betriebsphase ist
nur mit geringfuigigen
Stoffeintrdgen zu rechnen.

Da im Umfeld weder Vorkommen
planungsrelevanter Libellen- oder Fischarten
bekannt sind noch geeignete Habitatstrukturen
vorhanden sind, ist eine Betroffenheit dieser
Tierarten nicht zu erwarten.

Tierfallen (Schéchte,
Riickhaltebecken,
Regenfallrohre,
Glasscheiben)

Generell sind Tierfallen im
Rahmen der Wohnbebauung vor
allem in Form von
Kellerschachten, Fenstern und
Schornsteinen zu erwarten. Des
Weiteren ist es moglich, dass auf
den Wohngrundstiicken Fallen
durch Teiche oder Regentonnen
sowie  durch  herumliegende
Geratschaften wie z.B. Eimer
entstehen.

Tierfallen in Form von beispielsweise Schachten
geféahrden insbesondere potenziell vorhandene
Reptilien oder Kleinsduger.

Schornsteine, Ofen und Kamine konnen
auRerdem potenzielle Fallen fir Brutvogel und
Fledermause darstellen.

GroRflachige Glasfronten an Gebauden kénnen
zudem ein Risiko fiir Brutvdgel darstellen, da hier
Kollisionen mdglich sind. Hierbei sind im
Rahmen der  Wohnbebauung lediglich
kleinflachige Fenster zu erwarten.

Dachplanen oder Gebaudeabdeckungen, die
potenzielle Gebaudequartiere verschlieRen,
stellen zudem eine potenzielle Gefahr fir
planungsrelevante Fledermausarten dar.

An Gebauden angebrachte
TaubenabwehrspielRe kénnen ein
Verletzungsrisiko fur Brutvogel oder

Flederméause darstellen.

Unfall-/ Kollisionsrisiko
wéhrend des Baus oder
Betrieb

Im Rahmen des Betriebes ist ein
erhohtes Kollisionsrisiko  durch
eine Zunahme des
Anwohnerverkehrs zu erwarten.
Generell besteht bereits ein
Kollisionsrisiko durch die
bestehenden Verkehrsstrukturen,
die an das Plangebiet angrenzen.

Vor allem Reptilien und Kleinsduger sind durch
potenzielle Kollisionen gefahrdet. Hierbei besteht
bereits eine  Gefahrdung aufgrund der
vorhandenen Verkehrsstrukturen.

Sonstige:

Im Rahmen der Wohnbebauung
ist Haustierhaltung moglich.

Haustierhaltung insbesondere von Katzen stellt
eine potenzielle Gefahrdung fur
planungsrelevante  Brutvdgel, Fledermause,
Reptilien und Kleinsduger dar.

ERGEBNISSE DER RELEVANZPRUFUNG

Nach Auswertung der Datenlage sind planungsrelevante Arten des
Anhang IV der FFH-Richtlinie bzw. des Anhang | der VS-Richtlinie im
Ubergeordneten Planungsraum bekannt. Innerhalb des Plangebietes
finden sich potenziell geeignete Habitatstrukturen fir planungsrelevante
Arten des Anh. IV der FFH-RL sowie fur Vogelarten des Anh. | der VS-

RL.
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Farn- und

Geféal3pflanzen:

Weichtiere,
Rundméuler,

Fische

Kaéfer

Im Folgenden wird darauf eingegangen, inwiefern eine Erfassung der
verschiedenen Artengruppen notwendig wird, um einschatzen zu kénnen
ob planungsrelevante Arten durch potenzielle Verbotstatbestande nach
§44 Abs. 1 BNatSchG betroffen sind.

Innerhalb des Geltungsbereiches, so wie innerhalb der unmittelbaren
Umgebung sind keine Vorkommen planungsrelevanter Farn- und
Gefalpflanzen bekannt. Aulerdem sind innerhalb des
Geltungsbereiches keine potenziell geeigneten Habitatstrukturen fir
planungsrelevante Arten vorhanden.

Wirkfaktoren, die potenziell ~ vorhandene, planungsrelevante
Gefalpflanzen beeintrachtigen, treten im Rahmen der Planung in Form
der Flacheninanspruchnahme und Versiegelung innerhalb des
Geltungsbereiches, geringfugigen/ temporaren Stoffeintragen durch
Anwohnerverkehr und im Rahmen der Bauphase, sowie geringfligigen
klimatischen Veranderungen durch die zusatzliche Bebauung auf.

Eine weitere Untersuchung dieser Artengruppe zum Ausschluss
potenzieller Verbotstatbestdnde nach §44 Abs. 1 BNatSchG ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig.

Innerhalb des Untersuchungsraumes sind keine geeigneten
Lebensraumstrukturen flr planungsrelevante Weichtiere, Rundmauler
oder Fische vorhanden. Es ist aufgrund der bekannten Verbreitung
planungsrelevanter Arten nicht zu erwarten, dass diese innerhalb des
Untersuchungsgebietes oder innerhalb der direkten Umgebung
vorkommen.

Wirkfaktoren, die planungsrelevante Weichtiere, Rundmauler oder Fische
potenziell beeintrachtigen, treten im Rahmen der Planung in Form von
potenziellen  geringflgigen/ temporaren  Stoffeintrdgen  (durch
Anwohnerverkehr und im Rahmen der Bauphase) auf.

Eine weitere Untersuchung dieser Artengruppe zum Ausschluss
potenzieller Verbotstatbestdande nach §44 Abs. 1 BNatSchG ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig.

Es ist aufgrund der bekannten Verbreitung planungsrelevanter Arten nicht
zu erwarten, dass diese innerhalb des Untersuchungsgebietes oder
innerhalb der direkten Umgebung vorkommen.

Im Plangebiet sowie in angrenzenden Bereichen befinden sich teilweise
potenziell geeignete Habitatstrukturen in Form von Geholzbestanden und
liegendem Totholz. Diese Strukturen kdnnten grundsatzlich Lebensraum
fur bestimmte Kéaferarten bieten. Allerdings handelt es sich beim
vorhandenen Totholz Uberwiegend um relativ frische Aste und
Grinschnitt, sodass die Habitatqualitdt insgesamt als eher maRig
einzustufen ist.

Sollte in diese Bereiche eingegriffen werden, kann potenzieller
Lebensraum verloren gehen. Weitere Wirkfaktoren, die sich negativ auf
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Libellen

Schmetterlinge

Amphibien

mdgliche Vorkommen planungsrelevanter Arten auswirken kénnten, sind
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten.

Eine weitere Untersuchung dieser Artengruppe zum Ausschluss
potenzieller Verbotstatbestande nach §44 Abs. 1 BNatSchG ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig.

Im grofirdumigen Planungsraum sind Vorkommen der Zierlichen
Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) und der Grolten Moosjungfer
(Leucorrhinia pectoralis) bekannt.

Innerhalb des Untersuchungsraumes sind jedoch keine geeigneten
Lebensraumstrukturen fir planungsrelevante Libellenarten vorhanden.
Aus diesem Grund kann eine erhebliche Betroffenheit mit hinreichender
Sicherheit ausgeschlossen werden.

Wirkfaktoren, die  planungsrelevante  Libellenarten potenziell
beeintrachtigen, treten im Rahmen der Planung in Form von potenziellen
geringfugigen/ temporaren Stoffeintragen (durch Anwohnerverkehr und
im Rahmen der Bauphase) auf.

Eine weitere Untersuchung dieser Artengruppe zum Ausschluss
potenzieller Verbotstatbestande nach §44 Abs. 1 BNatSchG ist somit
nach derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig.

In der Umgebung des Plangebietes sind Vorkommen der Spanischen
Flagge (Euplagia quadriounctaria), des GrofRen Feuerfalters (Lycaena
dispar) und des Nachtkerzenschwarmers (Proserpinus proserpina)
bekannt. Das Plangebiet selbst bietet nur gering ausgepragte
Habitatstrukturen fur Tag- und Nachtfalter. Es befinden sich ungemahte
Wiesenflachen innerhalb des Plangebiets, und angrenzend an den
Parkplatz sind Stauden und Blitenpflanzen vorhanden, die potenziell als
Futter- oder Nektarpflanzen dienen kénnen. Zudem stellen vorhandene
Brombeergeblsche eine potenzielle Nahrungsquelle dar.

Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen Strukturen vor allem
haufigen und wenig spezialisierten Arten als Lebensraum dienen kénnen.
Ein Vorkommen planungsrelevanter Arten erscheint insgesamt
unwahrscheinlich, kann jedoch nicht vollstandig ausgeschlossen werden.

Wirkfaktoren, die sich negativ auf potenziell vorhandene Arten auswirken
kdénnen, bestehen durch die Versiegelung von Wiesenflachen und dem
damit verbundenen Entfall potenzieller Habitatstrukturen, sowie aufgrund
zu erwartender mikroklimatischer Veranderungen (Beschattung,
Nahrstoffeintrag etc.) in unmittelbar an die Bebauung angrenzenden
Bereichen.

Weiterfihrende Untersuchungen zu Vorkommen planungsrelevanter
Schmetterlingsarten werden empfohlen um maoglicherweise eintretende
Verbotstatbestdnde nach §44 BNatSchG einschatzen zu kénnen.

In der Umgebung des Plangebietes sind Nachweise der
Geburtshelferkrote (Alytey obstetricans), der Gelbbauchunke (Bombina
variegata), der Kreuzkrote (Bufo calamita), der Wechselkréte (Bufo
viridis), des Wasser- und Teichfroschs (Rana kl. esculenta) und des
Kammolchs (Triturus cristatus) bekannt. Innerhalb des
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Reptilien

Séugetiere
(Flederméuse)

Untersuchungsgebietes besteht jedoch derzeit kein geeignetes Habitat
fur planungsrelevante Amphibienarten.

Wirkfaktoren, durch die planungsrelevante Amphibien im Rahmen der
Umsetzung der Planung betroffen sind, treten vor allem in Form eines
geringflgig erhdhten Kollisionsrisikos im Rahmen der Bauarbeiten auf.

Eine weitere Untersuchung dieser Artengruppe zum Ausschluss
potenzieller Verbotstatbestdnde nach §44 Abs. 1 BNatSchG ist nach
derzeitigem Kenntnisstand nicht notwendig.

In der Umgebung des Plangebietes sind Vorkommen der Schlingnatter
(Coronella austriaca), der Zauneidechse (Lacerta agilis) und der
Mauereidechse (Podarcis muralis) bekannt.
Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich Saumstrukturen, die
insbesondere an besonnten, totholzreichen Stellen potenziell geeignete
Habitatbedingungen flr planungsrelevante Reptilienarten bieten.

Wirkfaktoren, die einen potenziellen Einfluss auf planungsrelevante
Reptilienarten aufweisen kénnen, treten insbesondere durch den Entfall
potenzieller Habitate auf. Des Weiteren ist ein geringfiigig gesteigertes
Risiko von Kollisionen durch eine Steigerung des Anwohnerverkehrs,
sowie eine Verstarkung bereits vorhandener Barriere-Wirkungen durch
die zusatzliche Bebauung moglich. Diese ist im Umfeld und durch die
bestehende Nutzung des Gelandes und im weiteren Umfeld durch die
Strallen und Wohnbebauung bereits gegeben. Generell kénnen
Baugebiete auflerdem Tierfallen in Form von z.B. Kellerschachten
aufweisen oder durch Haustierhaltung (Katzen) zu einer Reduktion
ortlicher Populationen beitragen. Eine Veranderung der Verfugbarkeit
besonnter, vegetationsarmer Stellen aufgrund der Beschattung durch
angrenzende Bebauung ist auRerdem in geringem Umfang zu erwarten.

WeiterfUhrende Untersuchungen zu Vorkommen planungsrelevanter
Reptilienarten werden empfohlen um méglicherweise eintretende
Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG einschatzen zu kénnen.

Im grofRraumigen Planungsraum sind Nachweise folgender,
planungsrelevanter Arten bekannt: Breitfligelfledermaus (Eptesicus
serotinus), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii), Wasserfledermaus
(Myotis daubentoniee), Grolles Mausohr (Myotis myotis), Kleine
Bartfledermaus (Myotis mystacinus), Fransenfledermaus (Myotis
nattereri), Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri), Abendsegler (Nyctalus
noctula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Zwergfledermaus
(Pipistrellus pipistrellus) und Mickenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus).

Innerhalb des Untersuchungsraumes befinden sich Gebaudestrukturen
sowie strukturreiche Gehdlzbestande, die potenziell als Lebensraum flr
planungsrelevante Fledermausarten dienen konnen.
In der angrenzenden Wohnbebauung ist zudem mit der Nutzung von
Gebauden als Tagesverstecke oder Wochenstubenquartiere zu rechnen.
Eine Nutzung des Parkplatzes und der Freiflachen zwischen den
Gehdlzstrukturen als Jagdhabitat kann nicht ausgeschlossen werden.
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weitere
Séugetierarten

Européische
Vogelarten

Wirkfaktoren mit potenziellen Auswirkungen auf planungsrelevante
Fledermausarten ergeben sich insbesondere durch den Verlust
potenzieller Quartier- und Jagdhabitate.
Zudem ist davon auszugehen, dass die bestehende Barrierewirkung
durch die zusatzliche Bebauung weiter verstarkt wird. Im Rahmen der
Bau- und Betriebsphase ist zudem mit Stérungen durch insbesondere
Licht zu rechnen.

Weiterfuhrende Untersuchungen zu Vorkommen planungsrelevanter
Fledermausarten werden empfohlen um mdglicherweise eintretende
Verbotstatbestande nach §44 BNatSchG einschatzen zu kénnen.

Innerhalb des Geltungsbereiches sind Geblischstrukturen vorhanden, die
bedingt geeignete Habitatstrukturen fir die Haselmaus (Muscardinus
avellanarius) bieten. Im Ubergeordnete Planungsraum sind Vorkommen
des Luchses (Lynx lynx), der Wildkatze (Felis silvestris) und des Bibers
(Castor fiber) bekannt. Aufgrund der Okologie der drei Arten Luchs,
Wildkatze und Biber ist nicht mit der Nutzung des Plangebietes zu
rechnen. Ein Vorkommen der Haselmaus ist aufgrund angrenzender
Stoérungsquellen zwar als eher unwahrscheinlich anzusehen, kann jedoch
nicht vollig ausgeschlossen werden.

Mit der Umsetzung der Planung verbundene Wirkfaktoren, die einen
Einfluss auf potenziell angrenzend vorhandene, planungsrelevante Arten
aufweisen, treten insbesondere durch Stoér- und Scheuch-Wirkungen im
Rahmen der Bau- und Betriebsphase auf. Diese verstarken bereits
bestehende Storeffekte durch die angrenzende Bebauung und
StralBenfuhrung. Des Weiteren ist fur den Fall eines Eingriffes in
vorhandene Gebuschstrukturen mit einem Verlust von potenziellem
Lebensraum fir die Haselmaus auszugehen.

WeiterfUhrende Untersuchungen zu Vorkommen planungsrelevanter
Saugetierarten, wie der Haselmaus, sind nach derzeitigem Kenntnisstand
im Falle eines Eingriffes in die vorhandenen Gebuschstrukturen
notwendig um mdglicherweise eintretende Verbotstatbestande nach §44
BNatSchG einschatzen zu kénnen.

In der Umgebung des Plangebietes sind Vorkommen folgender
europaischer Brutvogelarten bekannt: Rauful3kauz (Aegolius funereus),
Eisvogel (Alcedo atthis), Mittelspecht (Dendrocoptes medius),
Schwarzspecht (Dryocopus martius), Wanderfalke (Falco peregrinus),
Neuntoéter (Lanius collurio), Heidelerche (Lullula arborea), Schwarzmilan
(Milvus migrans), Rotmilan (Milvus milvus), Wespenbussard (Pernis
apivorus), Grauspecht (Picus canus).

Die Geholz- und Geblschstrukturen des Plangebietes sowie die
Gebaudestrukturen weisen eine Eignung als potenzielles Bruthabitat
sowohl fur allgemein haufige als auch fur planungsrelevante Vogelarten
auf.

Im Rahmen der Umsetzung der Planung voraussichtlich eintretende
Wirkfaktoren, die potenziell negative Effekte auf planungsrelevante
europaische Vogelarten aufweisen kdénnen, treten insbesondere in Form
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des Verlustes potenzieller Brut- und Jagdhabitate auf. Des Weiteren ist
mit Stor- und Scheuchwirkungen im Rahmen der Bau- und Betriebsphase
Zu rechnen.

Weiterfihrende  Untersuchungen zu Vorkommen europaischer
Vogelarten werden empfohlen um moglicherweise eintretende
Verbotstatbestadnde nach §44 BNatSchG einschatzen zu kénnen.
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5 QUELLEN

Allgemein

BFN, Nationaler Bericht Deutschlands nach Art. 17 FFH-Richtlinie; basierend auf Daten der Lédnder und des
Bundes. Datengrundlage: Verbreitungsdaten der Bundeslédnder und des BfN 2019. (zuletzt Gberprift 05.11.2024)

https://www.bfn.de/ffh-bericht-2019

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler_FFH_Bericht_2019/Verbreit
ungskarten/amp_kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler_FFH_Bericht_2019/Verbreit
ungskarten/col_kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-09/LEP_Kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler_FFH_Bericht_2019/Verbreit
ungskarten/mam_kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler_FFH_Bericht_2019/Verbreit
ungskarten/mam_fled_a-n_kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler FFH_Bericht 2019/Verbreit
ungskarten/mam_fled_p-v_kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler _FFH_Bericht_2019/Verbreit
ungskarten/mol_kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler _FFH_Bericht_2019/Verbreit
ungskarten/mol_kombination.pdf

o https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/natura2000/Dokumente/Nationaler FFH_Bericht 2019/Verbreit
ungskarten/rep_kombination.pdf

DELATTINIA - ARBEITSGEMEINSCHAFT FUR TIER- UND PFLANZENGEOGRAPHISCHE
HEIMATFORSCHUNG IM SAARLAND E.V.:

e http://www.delattinia.de/... (zuletzt iberpriift 05.11.2024)
e https://www.delattinia.de/Extras/Koordinatenpicker (zuletzt Uberpruft 05.11.2024)

Faunistisch-Floristischen Informationsportal des Saarlandes und der Saar-Mosel-Region (FFIpS) (zuletzt
Uberprift 14.11.2024)

e https://kartierung2020.delattinia.de/karten-und-berichte/beobachtungen-zu-amphibien

e https://kartierung2020.delattinia.de/karten-und-berichte/beobachtungen-zu-schmetterlingen

e https://kartierung2020.delattinia.de/karten-und-berichte/beobachtungen-zu-moosen

e https://www.delattinia.de/Verbreitungskarten/Farn-%20und%20BI%C3%BCtenpflanzen

e https://www.delattinia.de/sites/default/files/pdf/abhandlungen/Delattinia_Abh_40_ 2014 _077-
136_Trockur.pdf

e https://www.delattinia.de/sites/default/files/pdf/abhandlungen/Delattinia_Abh_39 2013_169-
188_Schindler.pdf

GEOPORTAL: SAARLAND http://geoportal.saarland.de/portal/de/... (zuletzt Uberpriift 05.11.2024)
MINISTERIUM FUR UMWELT DES SAARLANDES UND DELATTINIA: ,Rote Listen gefahrdeter Pflanzen und
Tiere des Saarlandes”, Atlantenreihe Band 5, Saarbriicken 2020

MINISTERIUM FUR UMWELT, ENERGIE UND VERKEHR - ABSP — Arten-und Biotopschutzprogramm Saarland
unter besonderer Berlicksichtigung der Biotopverbundplanung, Fachgutachten) + Gewassertypenatlas des
Saarlandes, Saarbriicken 1999

¢ Arten- und Biotopschutzprogramm Saarland - Einzelfunde. (zuletzt Gberpruft 05.11.2024)

e Arten- und Biotopschutzprogramm Saarland - Artpool (Fundorte naturschutzrelevanter Arten und Biotope
im Saarland). (zuletzt Gberprift 05.11.2024)

e Arten- und Biotopschutzprogramm Saarland - Artpool 2005 (Ergdnzung von Feldbeobachtungen
heimischer Arten der ABSP-Datensammlung von 1998). (zuletzt Gberprift 05.11.2024)

Brutvégel

BEzzeL, EINHARD. Kompendium der Végel Mitteleuropas. 2. Passeres-Singvogel: mit 73 Tabellen. Aula-Verlag,
1993.

GEDEON, Kal, ET AL. Atlas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland, 2014.
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Bos, J ET AL. Atlantenreihe: Atlas der Brutvdgel des Saarlandes. 2005.

Séugetiere

BUCHNER, S. & JUSKAITIS, R. (2010): Die Haselmaus

HERRMANN, M. (1990): Saugetiere im Saarland; Verbreitung, Gefahrdung, Schutz

NABU Landesverband Saarland, Biber AG; Die Verbreitung des Bibers (Castor fiber albicus) im Saarland (Stand
2022): https://nabu-saar.de/tiere-pflanzen/biber-im-saarland (zuletzt Gberprift 05.11.2024)

UNIVERSITAT GREIFSWALD https://batlas.info/ (Stand 2023) (zuletzt Giberpriift 05.11.2024)

https://www.otterspotter.de/vorkommen-und-bestand#null (zuletzt Gberprift 18.02.2025)
https://nabu-saar.de/tiere-pflanzen/biber-im-saarland (zuletzt Gberpruft 18.02.2025)

http://www.naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/Natura2000/Allgemeine%20Daten%20und%20gebietsueber
greifende%20Informationen/Daten%20zu%20Arten%20der%20FFH-Anhaenge/Felis%20silvestris%20-
%20Wildkatze/Artenschutzprogramm%20Wildkatze_2007.pdf (zuletzt Gberprift 18.02.2025)

https://www.bund-naturschutz.de/tiere-in-bayern/luchs/verbreitung (zuletzt Gberpruft 18.02.2025)

https://www.bund.net/themen/tiere-pflanzen/luchs/der-eurasische-luchs/ (zuletzt Giberpriift 18.02.2025)

Schmetterlinge

DELATTINIA - ARBEITSGEMEINSCHAFT FUR TIER- UND PFLANZENGEOGRAPHISCHE
HEIMATFORSCHUNG IM SAARLAND E.V.: https://www.delattinia.de/Verbreitungskarten/Schmetterlinge (zuletzt
Uberprift 05.11.2024)

WERNO, A. (2019): Lepidoptera-Atlas 2018. Verbreitungskarten Schmetterlinge (Lepidoptera) im Saarland und
Randgebieten.

Kéfer

Nabu, Naturschutz im Saarland (Magazin des NABU Saarland e.V) Ausgabe 1/2013 (https://nabu-
saar.de/fileadmin/Landesverband/nis/nis_131.pdf zuletzt (iberpriift 14.11.2024)

Flederméause

WmsServer —
WMS:https://geoportal.saarland.de/arcgis/services/Internet/Naturschutz/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS
&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fledermausstandorte & SRS=EPSG:4326&BB0OX=6.550038,4
9.140975,7.256475,49.522809 (zuletzt Gberprift 18.02.2025)

WmsServer —
WMS:https://geoportal.saarland.de/arcgis/services/Internet/Naturschutz/MapServer/WmsServer?SERVICE=WMS
&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&LAYERS=Fledermausdaten_Saar&SRS=EPSG:4326&BB0OX=6.374063,
49.101837,7.393938,49.622112 (zuletzt Gberpriift 18.02.2025)

Pflanzen und Moose
FLORAWERB: http://www.floraweb.de/MAP!/... (zuletzt Uberprift 05.11.2024)

MOOSE DEUTSCHLANDS: https://moose.rotelistezentrum.de/taxonomie (zuletzt Uberprift 05.11.2024)

SAUER, E. (1993): Die GefaRpflanzen des Saarlandes (mit Verbreitungskarten), Schriftenreihe ,Aus Natur und
Landschaft im Saarland”, Sonderband 5, MfU Saarland / DELATTINIA e.V. (Hrsg.)

Libellen

TROCKUR, B. et al. Atlas der Libellen, Fauna und Flora der GroRregion, Bd. 1, Hrsg.: Zentrum f.
Biodokumentation, Landsweiler-Reden 2010
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TROCKUR, B. Bemerkenswertes und aktuelle Ergdnzungen zur Libellenfauna des Saarlandes aus den Jahren
2002 bis 2011 (Insecta: Odonata), Abh. DELATTINIA 39: 79 - 154 —2013

Amphibien
und Reptilien

DGHT E.V. http://www.feldherpetologie.de/atlas/maps.php (Stand 2018) (zuletzt Gberpruft 05.11.2024)

26

76 von 76 in Zusamenstell ung



	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 - Planzeichnung Flächennutzungsplan
	Anlage  2 Anlage 2 - Planzeichnung BPlan
	Anlage  3 Anlage 3 - Begründung Flächennutzungsplan
	Anlage  4 Anlage 4 - Begründung Bebauungsplan
	Anlage  5 Anlage 5 - Umweltbericht
	Anlage  6 Anlage 6 - Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung

